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Predlog dezelnega odbora
o postavi zastran priganjanja obce skodljivih oseb v posilno 

delalnico.

Slavni deMni zbor!

Po sklepu X II. seje deielnega zbora v Ljubljani 16. sept. meaeca 1. 1868 se je  postava za
stran priganjanja oböe Skodljivih oseb v posilno delalnico z majhnimi premembami §§. 7. 10. in 14.
sprejela in treba je bilo tej postavi visega potrjenja od Njihovega Veliöanstva.

Vsled tega je  deieln i odbor predlozil to postavo s prilogo poverjenega posnetka iz zapisnika  
X II. seje deielnega zbora 1. 1868. in z dotiönimi stenografiönimi sporoeili sl. c. k. deielnej vladi s pre- 
poniino prolnjo da bi osnovo omenjene postave visokemu c. kr. ministerstvu predloiiti ter s svojo 
priproSnjo poapirati blagovolila, da jo  Njihovo Veliöanstvo potrdi.

Z odpisom 21. junija meseca 1. 1869. Stev. 870 je  sl. deielno predsedstvo deielnem u odboru 
odgovorilo, da Njihovo c. m kr. Veliöanstvo po najviSem sklepu od 14. junija meseca od deielnega zbora 
kranjskega predloiene postave zastran priganjanja oböe skodljivih oseb v  posilno delalnico n i  p o t r d i l o  
in to iz tega razloga n e , ker naört postave, ki ga je  izdelal deieln i zbor kranjsk i, sega v  one doloöbe

Solicijskega kazcnskega zakonika, ki spadcjo v  oblast driavnega zbora in ker §§. 2. in 10. zapopadata 
oloöbe, v ktere se ne more privoliti.

Ker je pa skoro popolnoma enaki naört postave zastran priganjanja oböe skodljivih oseb v
posilno dela ln ico , ki ga je  izdelal doljne avstrijski deielni zbor, vendar-le prejel s 15. oktobrom 1. 1868.
(g le j , Landesgesetzblatt für das Erzherzogthum Oesterreich unter der E nns, 1868 Nr. „15“, v  prilogi) 
najviSo sankcijo in ker se razvidi, da ta postava, ki jo  je predloiil deieln i zbor kranjski, vendar ne 
sega v  one doloöbe policiisko - kazenskega zakonika, k i spaaajo v  oblast driavnega zbora, nasvetuje 
d eieln i odbor naj sl. deieln i zbor se enkrat sprejmo te postave naört. D a se pa odstrani vsaka ovira, 
je v  novem naörtu §. 2. spremenjen tako, kakorsen je bu v  lanskem naörtu deielnega odbora in sicer 
zatö, ker se ostro vjema s §. 1. doljne avstrijskega deielnega zbora; a §. 10. Ianskega naörta je  
izpuäöen, ker spada bolj v domaöi red posilne delalnice, nego pa v to postavo.

Po tem takem stavi deieln i odbor sledeöi predlog:
Slavni deieln i zbor naj

1. potrdi priloien naört postave zastran preganjanja oböe Skodljivih oseb v posilno dalalnico in naj
2. naloii deielnem u odboru, da se glede na potrjeno postavo doljne avstrijskega deielnega zbora po- 

tegne zatö, da tudi ta naört postave, ki ga je  izdelal deieln i zbor kranjski, najviSo sankcijo zadobi.

Od kranjskega deieln ega  odbora.
V L j u b l j a n i  dne 31. avgusta 1869.
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P o s t a v a
od veljavna za vojvodino Kranjsko, zastran priganjanja obße äkodljivih oseb v

posilno delalnico.

S privoljenjem deSelnega zbora Moje vojvodine Kranjske zapovedujem, kakor sledi:

itiwofl / ti'ü'o A l i i i l h i  A  . 1' • •
Ä e f t i -  da 8e ö l  w S Ä “ ’ ^ e r a  ne namerava, da bi se ljudje kaznovali, ampak zboljSevali, ima nalogo 

nice. napeljujejo ’ P J v  delalm co> k pnmernemu delu s silo caganjajo in k nravnemu poboljSanju

§ . 2 .
ritoo* dlui-’ tl)j : f a t „ m zamlF.er° e osebe, ki se boje dela in ai dareiljivost ljudstva prisvojujejo, kakor

nico. *“dl take osebe, ki so nevarne ljudem in njihovej lastmm ter se ne morejo izkazdti, da si po poStenem
o V a i a J o t e ^ o t n r d e l a b i c o .  *  ^  prizadevajo, in te  h Kranjsk’ej d e ie li /ripadajo,

8- 3 .
i ttiddi. osebe, t>ri kterih se ne more naglo zvediti v  kteri domovinski krai vrivadaio in

lom ovina zasledt ^ d en ejo , se oddadö izjemno za toliko öasa v delalnico, da se njihova prava

§• 4.
V posilno delalnico se ne smejo sprejem ati:

a. osebe, ki §e niso 14 let stare;
b. trapci in blazni (norci);
c. osebe, ki se tudi za lahka dela ne morejo vporabiti •
d. matere, ki doj6. '

§ . 5 .
O blast za od- , Pripoznanje, da se sme kaka oseba v  posilno delalnico sprejeti, doloöuje navadno nolitiöna

°t krai“ obüine, pod k.cro J d e v n a  oY eb. ?ripada*
Jalnico. poncijskem obmestju Ljubljanskem pa ima to oblast mestno stareäinstvo.

delalnico. °  “ “  pravico> da nasvetule oddaj° v svojo oböino pripadajoöih oseb v posilno

Na enake oböinske nasvete se sme posebno tedaj ozir jemati, ako se ie oböina sama ali na 
b0d” “ pride v  (lelalnico, » l i ' v . , ,  di’p V v ^ S j Ä

§• 6 .
. , . Razsodbi za oddajo v posilno delalnico se mora razun razsodbenih raylosov tu d l  n riln * i+ 5

L r S . t  p l H  z°» „°,bk Z ; , P„ i e , ^ p r i » ^  . p o . . b „ „ ,  m « „ . ,  zm oS nost a li
ODisuie n rp iS nn  »jvHpnifi ~ spncD o  z a s tra n  z a ra v ja  od  z a n e s lj iv e g a  z d ra v m k a  in  lz k a z m c o , k i
S  PO.JS L L / ' ° b° -  DJCne 10dm |,ke k '-k r  «udi n .,a „ 6e„ pipis

§• ’ ■

5 Ä Z - —  Ci bi,°  ° ° b ° ° ° ^ b ° - a r . d !  .e g .,
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e s e t z

vom giftig für das Herzogthum Kram betreffend die Anhaltung gemeinschädlicher Personen
in der Zwangsarbeitsanstalt.

M it  Zustim m ung des Landtages m eines H erzogthum s K rain  finde ich anzuordnen, wie f o lg t :

§• 1.
Die Zwangsarbeitsanstalt, welche keine S tra f-  sondern eine Besserungsanstalt ist, hat die Aufgabe die in Aufgabe dieser

dieselbe abgegebenen Personen zur gemessenen Arbeit zwangsweise zu verhalten, und dieselben zur moralischen Besserung Anstalt,
anzuleiten.

§• 2.
Arbeitsscheue, liederliche Personen, welche die öffentliche Mildthätigkeit in Anspruch nehmen, so wie Individuen, Abgabe in bi«

welche die Sicherheit der Person oder des Eigenthumes gefährden, und sich nicht darüber auszuweisen vermögen, daß sie j ^ ? n9l a,rf
einen ehrlichen Erwerb besitzen oder anstreben, können, insoserne sie nach Krain zuständig sind, in die Zwangsarbeitsanstalt * 0
abgegeben werden.

§• 3.
Auch solche Individuen, deren Zuständigkeit nicht sofort erhoben werden kann, und bei denen 'die übrigen 

Bedingungen des §. 2 eintreten, können ausnahmsweise bis zur Erforschung ihrer Heimath in die ZwangSarbeitSanstalt 
abgegeben werden.

8- 4.
Z u r Abgabe in die Zwangsarbeitsanstalt sind nicht geeignet:

a . Personen unter 14 J a h re n ;
b. Blöde und Irrsinn ige ;
c. Personen, welche selbst nicht zu leichtern Arbeiten verwendbar;
d . M ütter mit säugenden Kindern.

§• 5.
D a s  Erkenntniß auf Abgabe einer Person in die Zwangsarbeitsanstalt wird in der Regel von der politischen Kompeten,. 

Bezirksbehörde des Heimathsortes über Einvernehmen der Zuständigkeits-Gemeinde gefällt; im Polizeirayon der S ta d t 
Laibach steht dieses Erkenntniß dem Stadtmagistrate zu.

Jede Gemeinde ist berechtiget die Abgabe der in dieselbe zuständigen Personen in die Zwangsarbeitsanstalt zu
beantragen.

Diese Anträge sind besonders in jenem Falle zu berücksichtigen, wenn die Gemeinde oder die Angehörigen 
des zu Notionirenden die Verpslegskosten ganz oder theilweise zu bezahlen sich verpflichten.

Schnbrevertenten und Personen, deren Zuständigkeit nicht bekannt ist, (§. 3.) können ausnahmsweise von der 
politischen Behörde des Aufgriffsortes und zwar Erstere über Einvernehmung der Zuständigkeits-Gemeinde in einer 
Zwangsarbeitsanstalt abgegeben werden.

§• 6.
D as  Erkenntniß über die Abgabe in eine Zwangsarbeitsanstalt hat außer den Gründen der Entscheidung die 

Bezeichnung der Zustäudigkeltsgemeinde, den AuSspruch über die Arbeitsfähigkeit, Zahlungsvermögen oder Unvermögen, sowie 
über die Gesundheit des Notionirten, letztere auf G rund ärztlichen Zeugnisses zu enthalten, und ist demselben ein daS 
Vorleben des zu Notionirenden schildernde, seine gerichtlichen und polizeilichen Abstrafungen, so wie die Personbeschrei
bung enthaltende Auskunftstabelle beizuschließen.

§• 7.
Jedes Erkenntniß auf Einlieferung in eine Zwangsarbeitsanstalt ist, wenn auch kein Rekurs dagegen ergriffen Rekur«. 

worden ist, vor dem Bollzuge der k. k. Landesregierung zur Bestätigung vorzulegen.
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Pritoiba ae mora v 24 urah potem , ko ae je kdo za njo oglaail, pri prvej aodnijakej stopnji
naznaniti in ae ima v  daljnih 3 dneh c. kr. deielnej vladi v  razaodbo predloiiti.

Ta pritoiba ima odloino moö, to je, da odloii apolnitev poprejSne razaodbe, vendar pa ima 
razaodna goapoaka pravico, da dene dotiöno oaebo, ako je  zarad uoeinoati na aumu, iz previdnosti za 
toliko öasa v poaebno varnoat, dokler ae razaodba pritoibe ne resi. Kaka druga nadaljna pritoiba ni 
dopusöena.

O böina, pod ktero zadevna oaeba pripada, ima za pritoibo tudi takrat pravico, öe se njeno 
zahtevanje za oddajo kake oaebe v  poailno delalnico od goaposke prve atopnje ni aprejelo; v  tem  
primerljeji mora oböina svojo pritoibo v  24 urah po prejetem aporoöilu pri razsodnej gosposki naznaniti 
in v  daljnih treh dneh pri ravno iatej goapoaki kot predlogo c. kr. deielnej vladi izroöiti.

V  tem p olo ia ji, Le je  c. kr. vlada razaodbo prenaredila, ae ame dotiöna oaeba, ki bi imela
priti v  poailno delalnico, na c. kr. miniateratvo notranjih zadev obrniti in to v predpostavljenih obrokih.

liot (bi sdnij
8- ö.

P r i s i l j e n c L  V  poailno delalnico oddane oaebe ae imenujejo priailjenci.
Oaebe se morajo po spolu natancno oddeliti, in ie  celö med delom je  vsaka skupacina enega  

spola > drugim o .lto  prepo.ed .na.

g  9.

Bazredba. Priailjenci ae razvratijo V tri razrede. Vaak atopi pri avojem dohodu najpred V tretji razred
in ae pomikuje po razmerji lepega zadrianja in veselja, ki ga ima do dela, v druga dva bolja razreda.

« i n§. 1U.

S t r o S k i  z a  Stroike za oskrbovanje priailjencev plaöuje deieln i zaklad.
o g k r b o v a n j e .  A ko so pa atarai ali bliinji sorodniki za plaöilo oakrbovalnih stroikov zm oini (§. 6.), ae mora

razaodna goapoaka in to preden izreöe razaodbo, da pride dotiöna oaeba v  poailno delalnico, s starii ali 
sorodniki in z deielnim  odborom pogovoriti, ako in koliko bodo za oakrbovanje prisiljenca zgorej 
omenjeni ilahtniki v  deieln i zaklad odrajtovali.

Na ta naöin vzajemno aklenjene plaöilne naredbe se morajo v  razaodbo sprejeti.
Ravno tako ae ima tudi to, ako se oböina lc prostovoljnim doneskom za oakrbovanje prisiljenca 

izreöe, v  razaodbo zadevne oaebe vzeti.

§• 11-
E a z p u s t  i z  Oböina in sorodniki dotiöne oaebe v posilnej delalnici ,  ki za njeno oakrbovanje deielnem u

p o s i l o e  d e l a l - zakladu z doneaki pripomorejo (§. 5. in 10 .), imajo pravico do zahtevanja, da se prisiljenec iz delalnico 
n i c e .  izpusti in sicer:

a )  n a z a h t e -  a) ako ae oböina ali sorodniki za v e ie jo , da bodo tudi izvan omenjenega zavoda izpuiöenemu
v a n j e  o b J i n e  prisiljencu za primerno delo akrbeli;
ali pa aorod- ^  ako je  oaeba, ki ae ima izpustiti, najmanj Seat mesecev bila V zavodu in je  bilo tudi njeno

°v' zadrianje pravilom hisnega reda primerno.
■

§• 12-
b )  po na- Razun poprejinjih razlogov ae more prisiljenec tudi tedaj iz delalnico izpustiti, ako oskrbniStvo

svetuoakrb- s posvetovanjem duhovncga pastirja izpust naavetuje, a oskrbniStvo se mora po onih V pravilih za
n i u t v o  i  1 • v « v • l  l  v  . - I  . i»matva. oakrbniStvo natanöneje doloöenih pogojih ravnati. mtmlSiMhcm'i; uil nidrnvinoitoit ux

138 •
D o l o i S b a  o V obojnih primerljejih (§. 11. in 12.) doloöi izpust prisiljenca iz poailno delalnice c. k. deXelna

i z p u s t u .  v lada; o tej doloöbi ni nobena pritoiba dopusöena.

§. 14.

Noben prisiljenec ne ame v  delalnici man je nego Seat m esecev , in nepretegoma tudi veö ne,
nego dve leti: s privoljenjem c. kr. deäelne vlade pa tudi tri leta zaprt biti.

illlißlStjmilütiK odiDUfidtui giiud
§. 15.

I n o s t r a n s k i  Inoatranski ali tuji priailjenci, ki se V  kranjsko deLelno delalnico oddajo, obravnujejo so po
a l i  t u j i  p r i -  ravno tem hiSnem redu in po teh pravilih, k i obstoje za kranjsko deLelno delalnico, in Ie oziroma na 

g i l j e n c i .  izpust so dovoljene One premembe, ki deLelni odbor z deielnim i oblastnijami dotiöne kronovine zloLi.
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D er Rekurs ist binnen 24  S tunden nach erfolgter Kundmachung desselben bei der ersten Instanz anzumelden, 
und binnen weitern 3 Tagen an die k. k. Landesregierung zur Entscheidung vorzulegen.

Dieser Rekurs hat eine aufschiebende W irkung, doch ist die Notionirungsbehörde berechtiget im Falle des 
Fluchtverdachtes den Notionirten bis zur Entscheidung des Rekurses i» vorsichtsweiseu Verhaft zu stellen. E in  weiterer 
Rekurs findet nicht statt.

D ie Zuständigkeitsgemeinde hat das Recht des Rekurses auch dann, wenn ihr Begehren auf Abgabe einer
Person in die Zwangsarbeitsanstalt von der Behörde erster Instanz abgewiesen worden ist, sie hat diesen Rekurs binnen
2 4  S tunden nach erhaltener Mittheilung bei der erkennenden Behörde anzumelden, und binnen weitern drei Tagen bei 
derselben Behörde zur Vorlage an die k. k. Landesregierung einzubringen.

Z n  diesem F alle  steht gegen ein abänderndes Erkenntniß der k. k. L andesregierung dem N otionirten  die 
B eru fung  an  d as k. k. M inisterium  des I n n e r n  in  den vorstehenden F ris ten  zu.

§. 8.
D ie in die Anstalt abgegebenen Individuen heißen Zwänglinge. ZwLnglinge.
D ie beiden Geschlechter sind strengstens abznsondern, und selbst während der Arbeitszeit darf kein Zusammen

treffen derselben stattfinden.
v

§. 9.
D ie ZwLnglinge sind in drei Klassen zu reihen. Jeder derselben wird bei seinem Eintritte in die dritteKlaffeneinthei- 

Klafse eingereiht, und rückt nach M aßgabe seiner Aufführung und Arbeitsleistung in die zwei bessern Klassen vor. lun9-

§. 10.
Die Verpslegskosten für die Zwänglinge bestreitet der Landesfond. Verpfleg-ko-
I m  Falle der Zahlungsfähigkeit seiner Eltern oder nächsten Angehörigen (§. 6 .) hat vor der Fällung des ^en-

Erkenntnisses die Notionirungsbehörde mit diesen und dem Landesausschusse das Uebereinkommen zu treffen, ob und
welcher Theil an Verpflegskosten für den zu Notionirenden von diesen Angehörigen an den Landesfond zu bezahlen ist.

D ie derart vereinbarten Zahlungsmodalitäten sind in das Erkenntniß aufzunehmen.
Ebenso ist die E rklärung der freiw illigen B eitragsleistung  der G em einde zu den Verpflegskosten in das

N otionirnngserkeuntniß  aufzunehmen.

§. H .
D ie Gemeinde oder die Angehörigen des Notionirten, welche zu den Verpflegskosten (§ . 5 und 10,) an den Entlaffungs- 

Landesfond einen Beitrag leisten, sind berechtiget, die Entlassung des Angehaltenen ans der Zwangsarbeitsanstalt zua_ 
verlangen langen der Ge-

a. wenn die Gemeinde oder die Angehörigen sich verpflichten, für die angemessene Beschäftigung des zu en tla ssen den^"^ ' 
außer der Anstalt S orge zu tragen; ge„.

b . wenn der zu entlassende wenigstens sechs M onate in der Anstalt angehalten war, und sich der Hausordnung
gemäß betragen hat.

§. 12.
Außerdem hat die Entlassung eines Zwänglings über den von der Verwaltung im Einvernehmen mit dem *>■ lieber den

Seelsorger zu stellenden Entlassungsantrag zu erfolgen, und cs hat sich die Verwaltung die in der Verwaltungsinstruktion btt
näher bezeichnten Bedingungen gegenwärtig zu halten. e a u ®"

§. 13.
I n  beiden Fällen (§ . 11 und 12,) entscheidet über die Entlassung eines Zwänglings aus der Anstalt d ies. Gntschei- 

k. k. Landesregierung, worüber kein Rekurs stattfindet. ^Entlassung'*

§. 14.
Ein Zwkingling darf in der Zwangsarbeitsanstalt nicht weniger als sechs M onate und in der Regel ununter.' 

brochen nicht über 2 Jah re  mit Genehmigung der k. k. Landesregierung jedoch auch drei Jah re  angehalten werden.

§. 15.
Die fremdländigen Zwänglinge, welche in die krainifche Landes-Zwangsarbeitsanstalt abgegeben werden, sindFremdländige 

nach der für diese Anstalt bestehenden Hausordnung und Instruktionen zu behandeln, und es haben nur rücksichtlich ZwLnglinge.
der Entlassung derselben jene Abänderungen einzntreten, welche mit den Landesbehörden des bezüglichen KronlandcS

vereinbart werden.
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§. 16.

HtiSna komi- H iina komisija pregleda vsaki meseo posilno delalnico.
•ij®' Komisija obstoji iz dotiönega sporoöevalca c. kr. deLelne vlade, k i je  ob enem tudi predsednik

in voditelj te kom isije, nadalje iz oskrbovalnih uradnikov, dom-öega duhovnika in domaöega zdravnika.

§ 17.

PodroSje. HiSna komisija sprejema proSnje in pritoibe prisiljencev, ter je  reSuje na podlagi obstojeöih
predpisov po veöini glasov.

§. 18.
Ona ima nadalje tudi prisiljence, ki se imajo izpustiti, po veöini glasov razvrstiti po doloöbah

c. kr. ministerskega razpisa od 15. junija 1860. 1., 6t. 18795/1773.

§. 19.

Sklepe hiSne komisije izvrSuje oakrbniätvo.

§. 20.
T a postava zadobi svoio veljavo z dnevom razglaSenja in i njo vred prenehajo vsa ona 

pravila, k i so bila z okroLnico c. itr. deäelnega poglavarstva od 18. junija m eseca 1847. L, 8t. 13857 za  
posilno delalnico Kranjsko vpeljana.

Svojemu ministru notranjih zadev naroöam, da izvrSi to postavo.
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§. 16.
Jeden M onat findet in der Zwangsarbeitsanstalt die Haus-Kommission statt. Haur-Aom»
Diselbe hat aus dem betreffenden Referenten der k. k. Landesregierung als Vorsitzenden und Leiter der HauS- Mission. 

Kommission, ferner aus den Verwaltungsbeamten, dem Hausgeistlichen und dem Hausarzte zu bestehen.

§ . 17.
D ie Hanskommiffion hat die Bitten und Beschwerden der Zwänglinge entgegenzunehmen, und entscheidet über Wirkung«krei». 

dieselben auf G rund der bestehenden Vorschriften im Wege der Abstimmung.

§ . 18.
Dieselbe hat ferner die mit der k. k. M inisterial - Verordnung vom 15. J u n i 1860, Z . 18795/1773 vorge

schriebene Klassifikation der zu eutlaffeuden Zwänglinge ebenfalls im Wege der Abstimmung vorzunehmen.

§ . 19.
D ie Durchführung der Beschlüsse der Hauskommisiion obliegt der Verwaltung.

§. 20.
Dieses Gesetz tritt mit dem Tage der Kundmachung in Wirksamkeit, und eS werden durch dasselbe die mit 

dem !. k. Gnbernial-Cirkulare vom 18. J u n i 1847, Z . 13857 für die Zwangsarbeitsanstalt in Krain eingesührten 
Direktiven für aufgehoben erklärt.

M ein M inister des In n e rn  ist mit dem Vollzüge des Gesetzes beauftragt.
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Beilage 22.

Jericht Des Lankles-Äusschusses
ü b er  den

Kechnungs-Abschluss des krmmschen Aandesiondes und mm  Subionde 
für das Ichr 1868.

Hoher Landtag!

I m  Anbuge wird der Rechnungs-Abschluß des Landesfondes und seiner Subfonde, als des Domestikal-,
Gebährhaus-, Findelhaus-, Irren hau s-, Zwangsarbeitshaus- und des Krankenhanssoudes für das J a h r  1868 znr weiteren 
verfassungsmäßigen Behandlung mit dem Antrage vorgelegt, denselben dem Finanz-Ausschüsse zur Vorberathung und 
Berichterstattung zuweisen zu wolieft.

Vom krainischen Landes-Ausschuffe.

L a i ba c h am 11. September 1869.
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Haupt-
der Gebahrungs-Ergednisse und -es schließlichen Vermögensstandcs in Bezug auf den krainischen

8S

•*>

G esam m t-E in n ah m e

Zergliederung der Einnahmen Wirklicher 
Erfolg im Jah re  

1868

Rückstand mit 
Ende Dezember 

1868
Z u s a m m e n

fl- kr. fl- kr. fl. kr.

»
A. R eele  E innahm en. ✓

1 Landesfond im engeren S i n n e .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191377 7 3% 60956 12 252333 8 5%

2 D om estikalfond ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17223 21 15662 2 7 % 32885 4 8%

3 G e b ä rh a u s fo n d ... . . . . . . . . . . . . . . . . .... .... . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . 383 4 6 % 233 9 % 616 56

4 F indelhauS fond .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662 78 460 47 1123 25

5 I r r e n h a u s f o n d ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545 47 V» 442 39 987 8 6 %

6 ZwangsarbeitS - A n s t a l t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40706 46 15792 1 7 % 50498 6 3 %

7 K ra n k e n h a u s fo n d ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45017 55 25319 92 70337 47

8 Sum m e a d  A ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295916 6 7 % 118866 4 4 % 414783 12

B. S onstige  E innahm en.
9 Landesfond im engeren S i n n e ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66966 7 8 % 29370 77 96337 5 5 %

10 D om estikalfond .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 37262 5 3 % 44844 97 82107 5 0 %

11 G e b ä rh a u s fo n d ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8785 91 10 — 8795 90

12 F ind e lhau sfo nd .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27513 15 — — 27513 15

13 I r r e n h a u s f o n d ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7970 85 10 — 7780 85
14 Zwangsarbeits - A n s t a l t ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10346 20 427 88 10774 8

15 K ra n k e n h a u s fo n d ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3541 2 2 % 5194 77 8735 9 9 %

16 Sum m e a d  B ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162386 6 5 % 79858 39 242245 4 %

17 Haupt - Sum m e a d  A . und B . . 458303 33 198724 8 3 % 657028 1 6 %
18 Hiezu die anfänglichen und schließlichen Kasfareste Kt. B .

N r. 46 . 47 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11637 7 6652 80 18289 87

19 Probesumme . . . 469940 40 205377 6 3% 675318 3 %
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Uebersicht
Landessond und die selbstständig verrechneten Zweige desselben für -as Solarjahr 1868.

Voranschlag
Genehmigte 
P rälim inar- 
Ansätze p ro  

1868
fL  kr

Rückstand mit 
Ende Dezember 

1867

fl- kr.

Z u s a m m e n

fl. kr.

Gegen den Voranschlag ist die 
gesamnite Einnahme

höher
kr.

geringer

fl-

A n m e r k u n g

178771

14220

211

1030

674

40709

41444

3 2 ‘/, 

6 0 '/, 

3 9 %  

62 V* 

1« '/,

98

86868

14889

323

449

245

16081

14858

n
15 

6 2 '/, 

52 

4 6 '/, 

30 

87

277062 n 133716 2V,

56845

12503

8944

29927

5218

79

84

44

817,

96 '/,

19524

27676

10

700

3 3 '/ .

67,

247 79 '/,

265639

29109

535

1480

919

56790

56303

42 

7 5 'A

2

14 '/,

63

30

85

410778

76370

40179

8954

30627

5218

247

113440  85

390502

48158

94% 181874

19 %

22

161599

12

13305 56%

3775

81

68

1656

14033

73

54

2 3 '/ ,

71%

62

5953 138

1 2 %

9 0 %

44

8 1 %

9 6 %

79%

4%

572377 61%

356 89%

a d  P o s t  - 4! r. 1.
Weniger wegen der vielfachen Ab- 

chreibungen an Landesumlagen.

a d  P o s t  - dt r . 2.
M ehr wegen höherer Erträgnisse 

an Miethzinsen und an Beiträgen des 
Theater-Comitäs.

a d  P o s t - N r .  3.
M ehr wegen eines vom Kranken- 

hausfoude geleisteten Konservations- 
kosten-Ersatzes.

a d  P o s t - N r .  4.
Weniger wegen der geringeren 

Verpflegskosten-Vergütungen.

a d  P o s t - N r .  5.
M ehr wegen einiger die Vorjahre 

betreffenden Rechnungs - Ersätze des 
Krankenhausfondes.

a d  P o s t - N r .  6.
M ehr wegen des günstige» E in

kaufes der Rohmaterialien.

a d  P o s t - N r .  7.
M ehr wegen der größeren Ver 

pslegskosten-Vergütungen.
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Gcsammt - Ausgabe

Ssi

&

Zergliederung der Ausgaben Wirklicher 
Erfolg im Jah re  

1868

Rückstand mit 
Ende Dezember 

1868
Z u s a m m e n

fl. kr. fl. kr. f l . kr.

20

A. Reelle Ausgaben.

Landesfond int engem S inn e  . . . . 156556 1 2 'A 76467 1 2 % 233023 25

21 Domestikalfond . . . . 21509 3 1 % 46925 26 68434 5 7 %

22 Gebärhausfond . . . . 8495 3 5 % 27 30 8522 6 5 %

23 Findelhausfond . . . . 26791 3 6 % 12978

00 39770 21

24 Zrrenhausfond . . . . 8053 79 1159 52 9213 31

25 Z w angsarbeit A nstalt. , 33524 42 4917 54 ' 38441 96

26 Krankenhausfond . . . 45798 5 3 % 5488 00 51287 38

27 Sum m e a d  A . • . 300728 9 0 % 147964 4 3 % 448693 34

28

29

B. Sonstige Ausgaben.

Landesfond im engem S inne . . . . 101788 3 9 % 43512 9 145300 4 8 %

30 Domestikalfond . . . . 32976 43 3363 75 36340 18

31 Gebärhausfond . . . . 1644 91 134 2 1778 83

32 Findelhansfond . . . . 2220 15 602 20 2822 35

33 Jrrenhausfond . . . . 962 85 2 5 3 % 965 3 8 %

34 Zwangsarbeits Anstalt 18556 59 1338 7 8 % 19895 3 7 %

35 Krankenhausfond . . . 4409 37 10920 13 15329 50

36 Sum m e a d  B • • .  .  . 162558 6 9 % 59873 51 222432 2 0 %

37 Haupt Sum m e a d  A  und B  . 463287 60 207837 9 4 % 671125 5 4 %
38 Hiezu die fchließlichen baaren Kassareste und reine P a s s i v -  

Rückstände a d  Post-N r... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6652 80 2 4 6 0 31 4192 39

Probesumme .  .  . 469940 40 205377 63 % 675318 3 %
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Voranschlag
Genehmigte 
Prälim inar- 
Ansätze pro  

1868
J. !kr.

Rückstand mit 
Ende Dezember 

1867
fl. kr.

Z u s a m m e n

fl.  kr.

Gegen den Voranschlag ist die 
gesammte Ausgabe

höher
kr.

geringer
fl. [fr.

A n m e r k u n g

124283

26724

9156

30958

5893

38601

40138

30

4 4 %

8 3 %

44

13

9 6 %  

29

57222

39816

17

12781

9

4639

3538

62

66'/,

7

4 5 %

6

3 5 '/, 

16

181505

66541

9172

43739

5902

43241

43676

92

11

9 0 %  

8 9 %  

19 

32 

45

51517

1893

33

4 6 %

3311

7610

12

93

275755 40% 118024

111333 81% 35293

3236

1104

1437

502

1538

6841

38% 393779 79 54913  55

70

58

91

78%  

85 

18 ‘ 

30

146627

3236

1104

1437

502

1538

6841

51%

58

91

78%

85

18

30

111333 81% 49955 30% 161289

387089 22 167979 69% 555068

12

91

650

3969

4799

25

68%

36

a d  P o j l - R v .  20.
M ehr wegen des größeren Auf

wandes an Krankcnverpflcgskosten und 
wegen der bedeutenden Rückvergütung 

'an Landesumlagen.

a d  P o s t  - N r .  21.
M ehr wegen einiger dringenden 

Banherstellungen im Landhause und 
im Burggebäude.

a d  P o s t  - N r .  22.
Weniger wegen des geringeren 

S tan des der Gebärenden.

a d  P o s t - N r .  23.
Weniger weil die präliminirten 

Vcrpflegskosten für die in fremdl. 
Anstalten unterbrachten Findlinge nicht 
zur Auszahlung gelangten.

a d  P o s t - N r .  24.
M ehr wegen Zuwachses der Irren .

a d  P o s t - N r .  25.
Weniger wegen des geringen S ta n 

des der Zwänglinge.

a d  P o  f t - N r .  26.
M ehr wegen des größer» Kran

kenstandes und höhcrn kontraktmäßigen 
Verpflcgskosten - Vergütung.
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s ;
o

VermögensstLnd 
m i t  E n d e  D e z e m b e r  1 8 6 8

Schließliche

Kassabarschaft

fl- kr.

Reine Activ- oder Passiv- Rückstände

An reden 
Einnahmen

fl. kr.

An sonstigen 
Einnahmen

fl. kr.

Zusammen

fl. kr.

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Landesfond im engeren S inn e

D o m estik a lson d ... . . . . . . . . . . . . . . . .

G e b ä r f o n d .......................

F m d e l f o n d ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I r r e n f o n d ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zwangsarbeits - Anstalt . . . 

Krankenhausfond.... . . . . . . . . . . . . . . .

134

602

2

4429

1484

2

20

5 3 '/-
9 5 %  

9

15511

31262

205

12518

717

10874

19831

— Vs 

98'/*  

79 V. 

37 V, 

13 

63 V,

n

14141

41481

124

602

7

910

5725

32

22

2

20

4 6 'A

m

36

Sum m e . .

I m  Vergleiche zu dem fchließlichen Ver 
mögensstande mit Ende Dez. 1867

ergibt sich mit Ende Dezember 1868 
eine Vermehrung ober Verminde
rung des Vermögens von . .

6652

11637

4984

80 29097

27219

27 56317

99

79 Vs

78%

19984

1656

88

21641 43 V,

29652

10218

81

13120

709

9963

14105

32 'A  

23 '/«  

7 7 '/-  

5 7 ‘A 

68 V,

73

7 1 '/ ,

9113

25563

11

24

34676 35
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Activ-

Capitalien

G eldw erth
der

R ealitä ten
und

In v e n ta r-
Gegenstände

Im

Ganzen

fl. kr. fl. kr. fl. kr.

85310 _ 55657 67%

146245 5 172046 50 328509 78%

1827 97% 9244 50 11288 27

7423 — — — 5095 37%

1483 00 22978 11 23754 85%

2120 — 69188 99 85602 67%

50506 25 80384 89 146480 94%

294916 15 353742 99 646198 83

289613 30 352796 28% 679609 89%

5302 85 946 70% 3 3 4 1 1 6%

n m e r ku n g

85310 fl. — kr.
ad P ost-N r. 39.

D ie Aktiv-Capitalien p r.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sind zum Baue des neuen Irrenhauses 
bestimmt.

ad Post-Nr. 46.
D ie S u m m e der reinen k»8 8 iv -R ü ck stän d e  p r. 9 1 1 3  fl. 11 kr. 

beträgt über Abzug der schließlichen Kafse-
barschaft p r ..............................................  6652 fl. 80 kr.
n u r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4 6 0  fl. 3 1  kr.

ad  P o s t - N r .  48.
D ie Kassebarschaft hat sich wegen des geringeren Fabrikser

trägnisses in der Z w angsarbeits-A nstalt, dann wegen der 
kurrenten Bezahlung der Krankenverpflegskosten vermindert.

D ie Aktiv-Rückstände haben sich hauptsächlich wegen der be
deutenden Abschreibungen an Landesumlagen vermindert.

D ie Aktiv-Capitalien haben sich durch die Fruktifizirung der 
disponiblen Geldüberschüffe des Landes- resp. Irren hau sb au , 
sondes vermehrt.

D er Geldwerth der Jnventarial Gegenstände hat sich in Folge 
Anschaffung neuer Kanzlei Einrichtungsstücke vermehrt.

Bom krainischen Landes-Ausschuffe.

L a i b a c h  am 11. September 1869.
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S t  3625.

Poroöilo dezelnega odbora
o peticiji, ki jo je  poslala obcina Velika dolina prose, da bi 

ostala pod Krsko sodnijo.

Slavni deMni zbor!

V lanskej sesiji je  slavni zbor v  svojcj X I. seji od 14. scptembra meseca obravnaval proänje, 
ki so je  poslale oböina SenoLeska, Razderäka, Kostanjeviäka in druge zarad vstanovljenja poprejänih sodnij. 
Pri tej obravnavi je  deLelni zbor zastran Kostanjeviäko sodnije temeliito povdarjal, neobhodno potrebo, 
da se naj postavi njen sedefc zopet v K ostanjevico, kjor je poprej bil. To pa zarad tega , ker je tudi
sodnija Kräka, v ktero se je prejäna sodnja vtopila, moöno povdarjala, da jo  potreba, da tudi v Kosta-
njevici sodnija ostane, aicer ne bi bilo mogoöe novej in pfevelikej sodniji vsa njena opravila dosti hitro
izvräevati. Glede na oböino Veliko dolino je pa odbor pristavil, da öe oböina Velika dolina Leli raji
pri Kräki sodniji ostati; tak naj bi se jej to dovolilo , al zarad tega naj bi ne trpela vsa druga okoliea,
ki si iz dobrih razlogov Leli Kostanjeviäko sodnijo:

C. kr. ministorstvo prava je to proänjo, ki jo  je izdelal o tej zadevi deLelni odbor potr-
d ilo , in kakor je oböno znano, se zopet postavite SenoLeska in Kostanjeviäka sodnija. A l oböina
Velika dolina je  poslala proänjo do deLelnega odbora, v  kterej prosi, naj bi odbor na to delal, da ostane 
oböina V elika dolina pri Krskej sodniji in sicer iz naslednjih razlogov:

1. Oböina Velika dolina ima h Kräkej sodniji veliko bliLe in je  tudi cesta lepäa in ravnejäa 
nego pa v Kostanjevico.

2. Se iz Breäic v  Videm-Kräko trikrat na dan po Leleznici laliko tje in nazaj pelje, ter 
ße iz tega obzira iz Veliko-dolinske oböine h Krskej sodniji loLeje hitreje in ceneje pride nego pa v  
Kostanjevico. . . .  >.

3. Veökrat pride jo tudi plavi (Flösse) po vodi iz Kräkega do CateLa in Jesen ic, ter se tako
ponuja manj premoLnim srenjöanom prav lepa prilika, da pridejo po naj cenejem in najloiem  potu h 
Krtikej sodniji.

4. V KrSkem je c. kr. okrajno glavarstvo in ob enom tudi notarstvo. Veökrat se primeri, da ima
ta ali uni iz oböine Velike doline, bodi si Le pri odrajtevanji davkov ali pa v kakej drugej okoliSöini pri
ondotnem okrajnem poglavarstvu ali pa notarstvu kakoSen opravek, kar se prav lahko ob enem izvrsi. 
A  to ne bi bilo mogoöe po tem, ko pride oböina Velika dolina pod sodnijo Kostanjeviäko, in veökrat se 
bi znalo primeriti, da bi en ali drug v  enej in istej zadevi moral se na dva razliöna, 3 milje eden od 
drugega oddaljena kraja obrniti, ter bi tako ne mogel svojih zadev v  enem dnevu resiti, vrli tega 
bi pa äe 3 do 6  milj pota potreboval.

5. Pa ne le samo zarad opravkov, ki je  imajo Velikodolinci, bodi si Le pri sodniji ali pri 
notarstvu, marveö tudi zarad veöje in zdatnejo kupöije, zarad somenjev in Lelezniäke postaje, zahajajo 
Velikodolinci bolj pogostoma v Kräko nego Kostanjevico, kjer ni za Veiikodolinsko oböino nobene posebne 
kupöije in kjer so tudi somnji med letom majhni in slabo obiskovani. Pri enakih kupöijskih opravilih 
pa bi oböina Velika dolina spadajoöa pod Kräko sodnijo poleg svojih zasebnih opravkov veökrat tudi 
uradnijske zadeve brez posebnega truda in zamude öasa in brez posebnih stroäkov lahko opravila.

To so razlogi, na ktere se opira Velikodolinska oböina in zarad kterih je tudi zadnji deLelni 
zbor sk len il, naj ostane ta oböina pri Kräki sodniji.

G ledi na te razlogc in na postavo od 11. junija 1868 § 3. po kterej more po potrebi, in glede 
na okrajne okoliäöine, minister prava po nasvätu dotiönega defcelnega zbora, oböine od ene sodnije vzeti 
in drugej pridjati, stavi odbor nasledni predlog:

Slavni zbor naj naloLi deäelnemu oaboru, da se odbor v tej zadevi oböine Velike doline pri
c. kr. ministerstvu prava potegne.

Od deielnega  odbora kranjskcga.
V  L j u b l j a n i  dne 10. septembra 1869.
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Priloga 24. 9 3

Predlog dezelnega odbora
zarad

dovolitve 5 1 4|10 odstotkov priklade k neposrednjim davkom za novo 
pokopalisce v Leskovcu in za drnge obcinske potrebe.

Slavni dczelni zbor!

0 . kr. okrajno glavarstvo v  Krskem je  deSelnemu odboru poslalo z dopiaom pod 6t. 4564 dne
6. avgusta t. 1. dokonöano obravnavo zastran novih Balj (pokopalisöa) v Leskovcu iz tega namena, da bi 
slavni deBelni zbor dovolil za leto 1870. pobiranje 514/l0 odstotkov priklade na vse naravne davke od 
oböanov krSke in cerkljanske Bupanije, kteri spadajo v  Leskovsko faro, in ki imajo v Leskovcu svoje poko
palisce, ki je  pa tako majhno in neugodno, da je  po izjavljenji leskovskega gosp. dekana treba vBe po 
treh letih grobe prekopavati.

rZe 1867. leta je c. kr. kantonska gosposka v Krakem sproBila vpraSanje zastran druzega poko
palisöa ker je  razvidela, da sedanje pokopaliSöe ni dost prostorno in da se zaradi svoje lege okolo tarne
cerkve in v sredi vasi ne da razSiriti, in da je  tudi iz zdravotnega obzira treba poiskati druzega priprav- 
nega in dost obsirnega prostora za leskovsko mertviSöe. —  Vsled sklepa c. kr. deBelne vlade v  Ljubljani 
1. junija 1. 1858. 8t. 21417. se je  ta obravnava dalje pletla ter je  leta 1862. pri obravnavah s posestniki 
zemljisö, ki so bila za pokopaliSöe za najpripravncjla spoznana, nekako obtiöala, in Se le sedanje c. kr. 
okrajno glavarstvo v KrSkem se je  te reöi zopet prav marljivo poprijelo, ter je o nji z oböinskimi odbor- 
niki krike in cerkljanske Bupanije, z leskovskem  gosp. dekanom, z okrajnem zdravnikom in z c. kr. stavi- 
teljskem  pristavom krikega okraja 17. junija t. 1. poslednje posvetovanje im elo, pri kterem je bila silna 
potreba druzega pokopalisöa izreöena in s sedanjimi posestniki zem ljiiö bodoöega mrtviSöa pogodba storjena.

Treba je bilo pa tudi Se drugo poglavitno vpraSanje reSiti, namreö le-to : odkod se bodo vzeli 
potrebni denarji za novo pokopaliSöe, ki bodo z mrliänico vred poleg preraöuna stalo 3731 for. 32 kr. 
a. v . ,  ker znano je ,  da spada krski olcraj med uboBnojSe dele kranjske deBele in sam c. kr. okrajni
glavar v KrSkem je  30. decembra 1. 1868. pod St. 6689 (VloBn. zapisn. Stev. 831. 1. 1869) c. kr. deielno
predstojniStvo v Ljubljano poroöal, da je mnogo zemljiSö krSkega oKraja zarad zaostalih davkov in zarad 
druzih dolgov na bobnu, ter je  cesarski vladi odpisanje davkov v celem KrSkem okraju priporoöal. Treba 
j e  tudi pom isliti, da so morali Leskovöani za zidanje tarne Sole leta 1868. od vsakega goldinarja pravih 
"davkov po 7445/luu krajearjev priklade plaöevati in drugi vaScani, ki imajo svoje otroke tudi v Leskovsko  
Solo poSiljati, so pa plaöevali in sicer oni iz krSke Bupanije po 23 odstotkov, oni iz cerkljanske Bupanije 
pa po 2169/,oo odstotkov priklade za zidanje leskovske Sole (gledi Stenograf, zapisnik 23. seje dezelnega 
zbora kranjskega leta 1868. stran 595).

Tudi se ne sme prezreti, da imajo leskovski farani z nadelovanjem in popravljanjem javnih 
in oböinskih cöst in potov mnogo dela in stroSkov.

Z ozirom na tako slabe in na toliko strani vpreBene denarne moöi leskovskih faranov je  c. k r . 
okrajno glavarstvo v KrSkem skuSalo od drugod, posebno pa od leskovskega cerkvenega premoBenja 
pridobiti nekolike podpore za napravo novega pokopalisöa. Toda viSje gosposke so tako razsodile, da se  
cerkveno premoBenje nema rabiti za pokopaliSöa. RazvidevSi, da se ni od nobene strani nadjati 
denarne podpore za napravo tako potrebnega novega mrtviSöa v Leskovcu so oböinski odborniki krSke 
in cerkljanske Supanije pri zgorej omenjenim posvetovanji 17. junija 1. t. zakljuöili, da naj se naloii 
leskovskim  faranom krSke in cerkljanske Supanije za leto 1870. od vsakega goldinarja pravih davkov po 
514/ ,0 odstotkov priklade za nove äalje in za druge oböinske potrebe in sicer za Balje po 424/ , 0 odstotkov; 
za druge oböinske potrebe pa po 9 odstotkov.
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Zoper ta aklep, k i je  bil od krskega in cerkljanskega iupaniStva po § 83. obö. reda razglasen,
se ni n ik d o , niti pismeno niti ustmeno pritoiil.

Plaönikov direktnih davkov, na ktere se ima priklada razdeliti in k i znasajo vsega vkup 8672  
gold. in 97 kr. a. v. je  1341; med njimi se nahaja tudi grajäöina „Srajbarski turn“ ki plaöuje 1160 gold. 
in 6 8 '/2 kr. a. v. pravih davkov in pa grof Londrovo (sedaj Maks Valterjevo) posestvo ki plaöuje 232

fold. in 56 kr. direktnih davkov in äe nekaj grajiöinskih in aruzih posestev k i med 5 0 — 70 gold. pravih 
avkov plaöujejo.

Nadjati se je, da se bodo stroaki za napravo novega pokopaliSöa k i so na 3731 gold. in 32 kr.
a. v . preraöunjeni, po oöitni draLbi nekoliko znizali, in da bode Leskoveanom tudi kaka milodarna roka
na pomoß prihitela, in morebiti celö presvitli patron leskovske cerkve.

Nadjaje se nekoliko manjlih stroSkov in tudi nektere m ilodame podpore stavi deäelni odbor 
ozir § 79 oböinskega reda sledeöi predlog:

Slavni deLelni zbor raöil dovoliti, da se od leskovskih faranov kerSke in cerkljanske Lupanije
leta 1870. pob6ra za novo pokopaliäöe od vsakega goldinarja direktnih davkov po 41%  priklade, za druge
oböinske potrebe pa po 9 odstotkov, torej 50. odstotkov skupne priklade.

Od kranjskega deielnega  odbora.

V L j u b l j a n i  dne 12. septembra 1869.
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Predlog dezelnega odbora
zarad

p o d p o r e  s l o v e n s k e  d r a m a t i k e .

Slavni de^elni zbor!

V 21. seji lanskega deäelnega zbora je prejel degelni odbor n a logo , nasvetovati v prihodnji 
sesiii alavnega deüelnega zbora, „kako se ima obraöati za leto 1869/70 podpora od 1600 gl. za obstojeöe 
glediäöe in za slovenske glediäöne zadeve.“

Ko se je razpisalo podvzetje nemSkega glediSöa za leto 1869/70 je  tedaj deieln i odbor sklenil, 
obraöati 1000 gl. te podpore nemlkemu, in 600 gl. slovenskemu glediSöu in ob enem se je naprosil odbor 
dramatiönega druStva, svojo misel razodeti, kteri naßin denarne podpore bi bil slovenskim dramatiönim 
zadevam vspesnejSi, ali mar razpisovanje nagrad za izvirne slovenske glediäöne ig re , morebiti tudi za  
izvrstne prevode iz druzih jezikov, ali pa morebiti naprava ali podpora slovenske glediäöne Sole, ali kteri 
teh dveh naöinov bi s pervo veö koristil.

Za podvzetje nemSkega glediSöa se ni oglasil nobeden konkurent, in podporni odbor za nemSke 
predstave je  prosil deäelni odbor, naj ostane za prihodnje vsa podpora 1600 gld. prihranjena nem skem  
glediSöu, in naj odstopi deieln i odbor od pogoja , da ima dramatiöno druätvo pravico , rabiti dczolno 
gledi&öe v  vsakem mesecu eno nedeljo za slovenske predstave.

A li deieln i odbor je  — glede sklepov slavnega deielnega zbora v 13. in 21. sejilanske sesije, 
potrdil svoj prvi sk lc p , vendar pa pripustil podpornemu odboru za nemäke predstave —  prevzeti na 
mesto podpore 1000 gld. deLelne loLe, ker njena najemäöina je  prav dvomljiva in öisto odpade, ako se  
ne najde podvzetnik nemSkih predstav. Podporni odbor nemskih predstav se je  poprijel te ponudbe in  
torej se prihrani vsa preraöunjena podpora 1600 gold. odloöbi slavnega deLelnega zbora. Dramatiöno 
druStvo pa je na vpraSanje dezelnega odbora odgovorilo 5. julija 1 .1. s led eöe: Odbor je po tehtnem pre- 
sojevanji gori omenjenih vprasanj postavil za vodilno naÖelo, da mora drustvo v tej zadevi vedno imeti 
pred oömi svoj glavni in konöni nam en, to je  ustanovo stalnega närodnega gledilöa v  L jubljani, ter da  
mora porabiti vsa najboljaa sredstva, ktera vtegnejo apeSiti izvräitev tega namena.

D a je gleaiaöe le m ogoöe, öe se dobä igralci in igralke in öe se nahaja v dramatiönem na- 
rodnem slovstvu dovoljen, zanimljiv reportoire: to je  stvar, ktera ne potrebuje nobenih dokazov. Ta dva  
pogoja sta oba vsakemu gledisöu neobhodno potrebna. Zatorej mora oiti obrnena skrb slovenskega dra
matiönega drustva pred vsem na te dvoje stvari.

D a se doseäe prvi namen, treba je druätvu uöilnice, v kteri se bodo odgojevale igralne moöi, 
kakor nam kaLejo izgledi drugih ndrodov, pri kterih je dramatika dospela na visjo stopnjo. Le po takej 
uöilnici more dramatiöno drultvo staviti trdno podlago svojej prihodnjej delavnosti na polji slovenske  
dramatike. Zaöetek je storilo drustvo s tem, da se bo zaöela uöilnica za gospodiöne Le m eseca septembra 
pod vodstvom gosp6 Odijeve, bivSe pevke in igralke närodnega glediSöa v Zagrebu. Ravno tako potrebno 
je  za vspesno napredovanje slovenskih dramatiönih zadev, da druStvo, kolikor mogoöe, spodbuja slovenske  
pisatelje z razpisovanjem primernih daril, ter tako podpira razvoj slovenske dramatiöne literature. Tudi 
v  tem obziru nam kaLejo pot drugi narodi, ker je  znano, da se dandanea pri narodih, pri kterih je dra
matika Le dospela verhunec svojega razvoja, razpiaujejo darila za dramatiöna dela. Öe se taka potreba 
ka$e Se pri teh narodih, tim bolj potrebuje podpore na tem potu mlada dramatika slovenaka.

D a dramatiöno druStvo ni dozdaj v teh zadevah storilo veö in to lik o , kolikor bi ie le lo , tega  
je  krivo piölo premofcenje druStva. Igralska uöilnica in razpisovanje primernih daril za dramatiöna dela 
prizadeue toliko stroSkov, da presegajo zdanje materijalne moöi druStva. Radostno in hvaleLno mora tedaj 
pozdravljati dramatiöno druStvo gori omenjeni öestiti dopis veleslavnega deielnega odbora, po kterem se 
drzne nadejati podpore , ki bi druStvu izdatno olajSala delovanje za napredek slovenske dramatike. Iz 
teh na kratko navedenih vzrok ov , dozdeva se dramatiönega druätva odboru, da bi bilo slovenskim  dra-
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matiönim zadevam v njihovem zdanjem stanji najbolj koristno, ako bi se omenjena podpora porabila 
deloma za dramatiöno uöilnico, deloma pa razdeliia v darila za dramatiöne umotvore slovenske. Le tako 
bi bilo druätvu m ogoöe, vspesno zidati dusevno poslopje bodoöemu novemu zavodu za narodno omiko, 
ako se kar je moöi, popira v obeh teh obzirih , ktera sta oba neobhodno potrebna in toraj enako vaLna. 

Dramatiönega druStva odbor toraj priporoöa:
1. Polovica one podpore, ktero bo blagovolil nakloniti veleslavni deLelni zbor dramatiönemu 

drustvu naj bi se porabila kot prilog k stroskom za vzderfcevanje glediSke uöilnice.
2. Druga polovica podpore pa naj bi bila za darila slovenskim igram , in sicer naj bi se

odm enila:
a) dva enaka veöa darila za i z v i r n a  dela , eno za izvirno saloigro, drugo za libröto komiöne 

operete;
b) dva enaka manja darila bi bila za p r e s t a v e ,  toda le za prestave, s l o v a n s k i h  izvirkov. 

Razsojovanje iger , ktere bi konkurirale za razpisana darila, prepustilo naj bi se druStvenemu
odboru, in sicer znanstvenemu razdelku, kterega posebni nalog je , presojevati druStvu poslana in sploh 
vsa slovevska ali poslovenjena dramatiöna dela.

V naöelih se vjema deLelni odbor s temi mislimi dramatiönega druitva, vender le z nekterimi 
premembami, ki so razvidne iz sledcöih predlogov, ktere stavi deLelni odbor:

Slavni deLelni zbor naj sklene:
1. Za slovenske dramatiöne zadeve naj se plaöa vsako leto iz deLelnega in sicer iz domestikalnega 

zaklada 1000 gold.
2 .  Polovica tega znezka naj se dü dramatiönemu drustvu v Ljubljani za vzdriavanje glediSke 

uöilnice, in deLelnemu odboru se naloLi, naj pozorno gleda, bako se rabi ta podpora in naj 
oporoöa o njenih nasledkih v prihodnji sesiji.

3. Z drugo polovico 500 gold. naj se razpiäe petero daril, in sicer eno darilo od 200 gold. za 
najboljso izvirno äaloigro; eno darilo od 150 gld ., za najboljSo izvirno skladbo operete; eno 
darilo od 50 gld. za libreto te operete, in dve darili po 50 gld. za prestavo izvrstnih tujih iger. 
Natanöne pogoje razpisa teh daril naj sestavi deLelni odbor, ki ima tudi n a logo , ob svojem  
öasu darila prisoditi po nasvetu zvedenih moL, ktere deLelni odbor izvoli in popraSa.

Od kranjskega deielnega  odbora.

V L j u b l j a n i  dne 13. septembra 1869. 1.
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Sporocilo dezelnega odbora
zastran postave, v kterem jeziku se bodo za vojvodino Kranjsko 

postave izdelovale in razglaäevale.

Slavni dezelni zbor!

V 22. seji dne 3. oktobra lanske sesiie pri obravnavi zarad nemSkega teksta postave o razde- 
litve sopam ikov je  dobil dezelni odbor nalogo, da naj v prihodnjej sesiii predloii naört postave, v kterem  
jeziku se bodo za vojvodino Kranjsko postave izdelovale in razglaSevale.

DeLelni odbor daje o tej svojej nalogi slavnemu zboru naslednje sporoöilo:
Ker je  za deLelo Öesko enaka in od Njih Velißanatva potrjena postava Le od 15. februarja 1867.

leta (dezelni zaton ik  öeski 6t. 13. de 1867) obstoji, si je deielni odbor kranjski omenjeno postavo za
podlogo vzel in je iz  te postave §. 1. do 4 nespremenjeno to je , ravno tako, kakorsni so, v  svoj priloLeni 
naört kot § 1 , 2 ,  4 in 5. predjal.

Za vjemnost in zvezo §. 2 kakor tudi za 16, da se spolni naloga sl. defcelnega zbora, vIoLII 
se je §. 3 s kterim se tudi prepirno vpraSanje, ki je v zadnjej sesiji nastalo, reli. Tudi v drugih deielah  
se na enako ravnanje djansko gleda, kakor na primer, na Ceskem , kjer se vsaka postava naört deielnem u  
zboru v öeskem in nemSkem jeziku predlaga, obravnuje in sklepa.

Deäelni odbor pripozna sicer popolnoma, da je pravi deLelni jezik na Kranjskem sjovenski
(kakor na primer na doljnem Avstrijskem nemSki, dasiravno tarn po uradnih sporoöilih 13200 Öehov in 
7200 Hrvatov prebiva) al gled6 na tö , da se v  nasej dezeli vcndar tudi nemSke oböine najdejo, in ker 
se deLelni odbor strogo drzi naöel ravnopravnosti in onih pravic, ki je  ima vsaka oböina, da se postave 
in ukazi v  jezik u , ki ga govori, razglaSujejo, je  deLelni odbor teh m isli, naj bi slavni deäelni zbor, 
naslednji obseLek naörtanih postav odobriti blagovolil.

DeLelni odbor tedaj predlaga:
Slavni deLelni zbor naj sklene, da se potrdi postava zastran razglasenja dezelnih postav in 

ukazov deLelnili gosposk.

Od kranjskcga deielnega odbora.

V L j u b l j a n i  dne 14. septembra 1869.
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Postava
od veljavna za vojvodino Kranj-
ako zaatran razglaSenja de£elnih postav in ukazov 

defcelnih gosposk.

S privoljenjem deielnega zbora Moje vojvodine 
Kranjake zapovedujem kakor s led i:

§ 1.
Zakonik za deäelo Kranjako, ki je  namenjen 

vezalnim razglaaom deielnih postav in ukazov deLel- 
nih goapoak ima izhajati pod naslovom „deLelni zako
nik za vojvodino Kranjako“ v  enem aamem natiau v  
slovenakem in nemäkem jeziku.

§ 2.
Slovenaki in nemSki tekat je enako polnoveren. 

V  dvomljivih primerleiih ae ima jo deLelne poatave in 
ukazi deLelnih goapoak a primerljanjem obeh jezikov  
po beaedah in pomenu razlagati.

§ 3.
Valed tega ae imajo vsi naßrti poatav deLelnemu 

zboru v  alovenakem in nemSkem jeziku v poavet in 
aklepovanje predloiiti.

§ 4.
Poatave in ukazi, ki je  zapopada deLelni zako

nik ae imajo od dneva, ko ao ae v  zakonik aprejele, 
za poatavno razglasene pripoznati; njih vezalna moö 
ae pa zaöne s petnajatim dnevom od onega dne, ko 
ao v zakoniku natianjene b ile , ako ae namreö kaka  
druga doba natanöno za tö ne doloöi.

Zarad tega ae ima tudi na öelo vaakega poaamea- 
nega dela deLelnih poatav priataviti dan, Kedaj je na 
avitlo dan.

§ 5.
Vaaki peaameani del deLelnega zakonika ae ima 

B kratkim naörtom njegovega obaeika v deLelnih 
uradnih öaaopiaih naznaniti.

Svojemu miniatru notranjih zadev naroöam, da 
izvrSi to poatavo.

Gesetz
vom für das Herzogthume Kram be
treffend die Kundmachung der Landes-Gefetze und der Verord

nungen der Landesbehörden.

M it Zustimmung des Landtages M eines HerzogthumS 
Krain finde Ich anzuordnen, wie folgt:

§ 1.
D a s  zur verbindenden Kundmachung der Landesgesetze 

und der Verordnungen der Landesbehörden bestimmte Gesetz
blatt für Krain hat unter dem Titel „Landesgesetzblatt für 
das Herzogthum Krain" in einer einzigen Ausgabe, welche 
den Text in slovenischer und deutscher Sprache nebeneinander 
enthält, zu erscheinen.

§ 2.
Jeder dieser beiden Texte ist gleich authentisch. I n  zweifel

haften Fällen hat die Auslegung der Landesgesetze und der 
Verordnungen der Landesbehörden unter Vergleichung beider 
Texte nach ihrem Wortlaute und S in n  stattzufinden.

§ 3.
Z u  diesem Ende sind alle Gesetzentwürfe dem Landtage 

in slovenischer und deutscher Sprache zur Berathung und B e 
schlußfassung vorzulegen.

§ 4.
D ie in dem Landesgesetzblatte enthaltenen Gesetze und 

Verodnungen sind mit dein Tage als gesetzlich knndgenracht zu 
betrachten, an welchem sie in das Landesgesetzblatt eingerückt 
wurden, und ihre verbindende Kraft beginnt mit dem fünfzehn
ten Tage nach Ablauf des T a g es, an welchem sie in dem 
Gesetzblatte erschienen sind, falls nicht ein anderer Zeitpunkt 
ausdrücklich festgesetzt wurde.

E s  ist deshalb auf jedem Stücke des Landesgesetzblattes 
der T ag der stattgefundenen Herausgabe desselben anzugeben.

§ 5.

D ie Ausgabe eines jeden Stückes des Landesgesetzblattes 
ist mit kurzer Inhaltsangabe in den zu amtlichen Knndmachun- 
gen bestimmten Landes-Zeitungen zu verlautbaren.

M it der Durchführung dieses Gesetzes ist der M inister 
des Innern  beauftragt.
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Nr. 1298/Präs.

Schreiben -e s  LaudesprWenten
wegen

Vornahme der W ahl von 4 Mitgliedern und 4 Ersatzmännern durch die Landesvertretung
in die Grnndsteuer-Landescommiffion.

H o c h w o h l g e b o r n e r  H e r r  L a n d e s h a u p t m a n n !
lieber die vom löblichen Landesausschusse unterm 27. J u li  1869 Zahl 3192 ausgesprochenen Ansichten hin

sichtlich der Festsetzung der Anzahl der M itglieder für die zur Durchführung des Grundsteuergesetzes vom 24. M a i 1869 
in Kram aufzustellende Landeskommission fand sich S e in e  Excellenz der Herr Finanzminister veranlaßt, für die Hierlands 
zu bildende Landeskommission außer dem Vorsitzenden die Anzahl von acht Mitgliedern zu bestimmen.

D er Herr Finanzminister ging dabei laut des dießsälligeu hohen Erlasses vom 10. September 1869 Zahl 
25409/772 von der Ueberzeuguug aus, daß die vom löblichen Landesausschusse angetragene Zahl von 10 Kommissionsmit
gliedern , welche das Maximum der im § . 8 des Gesetzes vom 24. M a i 1869 bestimmten Grenze bildet, für das Krön- 
land Krain zu hoch gegriffen sei ,  da dieses Kronland vermöge der Ausdehnung der produktiven Flächen unter den im 
Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern den 10., und unter jenen, in welchen gleichwie in Krain nur Eine Landes
kommission gebildet w ird , den 7. R ang entnimmt, und da ifberbtef; selbst von den Landesausschüssen der weit größeren 
Länder M ähren, Steiermark und Niederösterreich, in welchen gleichfalls keine Landes-Subkommissionen ausgestellt werden, 
ein solcher Anspruch nicht erhoben wurde.

I m  Verhältnisse zu diesen eben genannten Ländern, für deren Landeskommissionen ebenfalls nur je acht Kom
missions-Mitglieder festgesetzt wurden, würde auf Kraiu vermöge feiner Flächenausdehnung nur die Zahl von sechs Kom- 
missions-Mitgliedern entfallen.

Durch die Bestimmung von 8  Kommissions-Mitgliedern wollte der Herr Finanzminister den in Krain bezüglich 
der landwirtschaftlichen Verhältnisse bestehenden Verschiedenheiten besondere Rechnung tragen.

B ei dieser Anzahl von Mitgliedern wird nach Hochdessen Bemerkung mit Rücksicht ans die geringere Ausdehnung 
des Landes in vollkommen ausreichendem M aße die Berufung von mit den landwirtschaftlichen Verhältnissen der einzelnen 
Landestheile vertrauten Persönlichkeiten ermöglicht, und unter deren Mitwirkung die Landeskommiffion in die Lage gesetzt 
werden, die ihr obliegende Aufgabe in einer allseitig befriedigenden Weife und mit der erforderlichen Beschleunigung zu 
Stan de zu bringen; zumal die Landeskommiffions-Mitglieder in allen S tadien  des Schätzungsgeschäftes selbstthätig Antheil 
nehmen, und mit Rücksicht auf die der Landeskommiffion gesetzlich eingeräumten Befugnisse hinlänglich Zeit und Gelegenheit 
finden werden, in den Fäl l en , wo sie über maßgebende Verhältniffe nicht gehörig informirt fein sollten, sich die nöthige 
Ueberzeuguug zu verschaffen.

Belangend nunmehr die Berufung der geeigneten Persönlichkeiten für diese Posten, von denen nach § . 8  des 
gedachten Gesetzes vier von der Landesvertretung zu wählen sind, wünscht der Herr Finanzminister, daß mit dieser W ahl 
ehestens vorgegangen werde.

Ich habe demnach die Ehre, Euer Hochwohlgeboren zu ersuchen, gleich nach Zusammentritt des Landtages die 
W ahl von vier Mitgliedern der in Krain aufzustellenden Landeskommission und von vier Ersatzmännern dieser Kommissions
mitglieder zu veranlassen und mir das Ergebniß behufs der weiteren Berichterstattung mit thnnlichster Beschleunigung ge
fälligst bekannt geben zu wollen.

Genehmigen Euer Hochwohlgeboren die Versicherung meiner vorzüglichsten Hochachtung.
L a i b a c h  am 15. September 1869.

b. Conrad.

An S ein e  des Herrn 
Dr. Carl Wurzbach Edlen von Tannenberg

Ritters des kais. königl. Leopold-Ordens j c .
Landeshauptmannes in Krain

Hochwohlgeboren!
L a i b a c h .
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Regierungsvorlage.

Geset z
wirksam für das Herzogthum Strom, betreffend die Schulaufsicht.

M it Zustimmung des Landtage« M eines HerzogthumS Strom finde ich anzuordnen, wie folgt:

I. Der Ortsschulrath.

§• i .
D ie au« S ta a ts - , Landes- oder Gemeindemitteln ganz oder theilweife erhaltenen Volksschulen stehen unter der 

Aufsicht deS OrtSfchulratheS.

§. 2.
D er Ortsschulrath besteht auS Vertretern der Kirche, Schule und Gemeinde. Nebst diesen ist auch der Schul» 

Patron berechtigt, a ls  M itglied in den Ortsschulrath einzutreten und an den Verhandlungen derselben persönlich oder durch 
einen Stellvertreter mit Stimmrecht theilzunehmen.

§• 3.
D ie  Vertreter der Kirche im Ortsschulrathe sind die Seelsorger der der Schule zugewiesenen Jugend.
W o sich zwei oder mehrere Seelsorger desselben Glaubensbekenntnisses befinden, bezeichnet die kirchliche O ber

behörde denjenigen, welcher a ls M itglied in den Ortsschulrath einzutreten hat. Zur Wahrnehmung der religiösen Interes
sen der israelitischen Jugend tritt der von der Kultusgemeinde bestimmte Vertreter in den Ortsschulrath ein.

§• 4.

D er Vertreter der Schule im Ortsschulrathe ist deren Leiter (der Lehrer und wenn an derselben Schule mehrere 
Lehrer angestcllt sind, der Direktor oder erste Lehrer.)

Unterstehen dem Ortsschulrathe mehrere Schulen, so tritt der Leiter der unter diesen Schulen im Rang am  
höchsten stehenden, bei gleichem Rang der Schulen der dienstälteste Leiter dieser Schulen in den Ortsschulrath. Doch nehmen auch die 
Leiter der anderen Schulen an den ihre eigene Anstalt treffenden Verhandlungen des Ortsschulrathes mit berathender 
Stim m e Theil.

§• 5 .
D ie  Vertreter der Gemeinde im Ortsschulrathe werden von der Gemeindevertretung, oder, wenn derselben 

Schule mehrere OrtSgemeinden oder Untergemeinden derselben angehören, von einer Versammlung der betheiligten Gemeinde
rücksichtlich Untergemeinde-Vertretungen (§ . 13 , Gemeindegesetz) gewählt. D ie Zahl dieser Vertreter beträgt mindestens 
zwei, höchstens fünf, und wird vom Bezirksschulrathe bestimmt.

D ie  W ahl erfolgt durch absolute Stimmenmehrheit und gilt für die Dauer von sechs Jahren. Doch tritt nach
drei Jahren die Hälfte und bei ungerader Zahl die größere Zahl der M itglieder aus.

D ie  Wiederwahl ist zulässig.
Außerdem wählt die Gemeindevertretung zwei Ersatzmänner.

§• 6.
W ählbar sind alle jene, welche fähig sind, in die Gemeindevertretung einer dem Ortsschulrathe zugewiesenen

Gemeinde gewählt zu werden. D er Verlust dieser Wählbarkeit hat das Ausscheiden aus dem Ortsschulrath zur Folge.
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D ie W ahl in den Ortsschulrath kann nur derjenige ablehnen, welcher berechtiget wäre, die W ahl in die G e
meindevertretung abzulehnen, oder welcher die letzten sechs Jahre hindurch M itglied deS Ortsschulrathe« war. D ie  unge
rechtfertigte Verweigerung des Eintrittes wird vom Bezirksschulrathe mit einer Geldbuße von 5 — 1 0 0  fl. bestraft.

D ie  Geldbuße ist für Zwecke der Schule zu verwenden.

§. 7.
O rte, an welchen mehrere Schulen bestehen, können von der Gemeindevertretung mit Genehmigung des B e-  

zirksschulratheS in mehrere Schullreise getheilt werden. I n  diesem Falle wird für jeden dieser Schulkreise ein besonderer 
Ortsschulrath mit Beachtung der vorstehenden Bestimmungen gebildet.

§. 8.
D em  Ortsschulrathe kommt es zu, für die Befolgung der Schulgesetze, so wie der Anordnungen der höheren 

Schulbehörden und die denselben entsprechende zweckmäßige Einrichtung des Schulwesens im O rte zu sorgen.
Insbesondere hat derselbe:
1) dafür zu sorgen, daß die Lehrer ihre Gehaltsbezüge in der gehörigen Weise, zu rechter Zeit und unge

schmälert erhalten,
2 ) den etwa vorhandenen Lokalschulfond so wie das Schulstiftungsvermögen, soweit darüber nicht andere B e 

stimmungen stistungsgemäß getroffen sind, zu verwalten;
3 ) das Schulgebäude, die Schulgründe und das Schulgeräthe zu beaufsichtigen und das erforderliche Inventar

zu führen;
4 ) über die Befreiung von der Schulgeldzahlung zu entscheiden;
5 )  die Schulbücher und andere Unterstützungsmittel für arme Schulkinder zu besorgen, für die Anschaffung und

Instandhaltung der Schulgeräthe, die nöthigen Lehrmittel und sonstigen Unterrichtserfordernisse S orge  zu tragen;
6) die jährlichen Voranschläge für die D otations- und sonstigen Schulersordernisse, soweit hiesür nicht besondere

Organe bestellt sind, zu versoffen, dieselben an die Gemeindevertretung zu leiten und über die empfangenen Gelder Rech
nung zu legen;

7) die der Schule gehörigen Werthpapiere, Urkunden, Fassionen u. s. w. aufzubewahren;
8 ) die jährliche Schulbeschreibung zu verfassen, den Schulbesuch thunlichst zu befördern und die Strafanträge

gegen die Vernachlässigung desselben an den Bezirksschnlrath zu stellen;
9 ) die Unterrichtszeit mit Beachtung der vorgeschriebenen Stundenzahl zu bestimmen;
1 0 ) die Ertheilung des vorgeschriebenen Unterrichtes zu überwachen;
11) den Lebenswandel des Lehrpersonals, die D iszip lin  in den Schulen, so wie das Betragen der Schuljugend 

außerhalb der Schule zu beaufsichtigen;
1 2 ) den Lehrern hinsichtlich ihrer Amtsführung die thnnlichste Unterstützung angedeihen zu lassen;
1 3 )  Streitigkeiten der Lehrer unter sich und mit der Gemeinde oder mit einzelnen Gemeindegliedern (so weit

sie aus den Schulverhältnissen erwachsen) nach Thunlichkeit auszugleichen;
14) Auskünfte und Gutachten an die Gemeindevertretung und die Vorgesetzten Behörden zu erstatten, an welche 

der Ortsschulrath auch Anträge zu stellen jedetzeit berechtigt ist.

§• 9.
Von der Wirksamkeit des OrtsschulratheS sind die mit Lehrerbildungsanstalten in Verbindung stehenden Uebungs- 

schulen ausgenommen; nur wo sie ganz oder theilweise auch aus Gemeindemitteln erhalten werden, kommt in Bezug auf 
sie dem Ortsschulrathe die im § . 8 unter 1 — 7 bezeichnte Wirksamkeit zu.

§. 10.

D ie M itglieder des OrtsschulratheS, dessen Konstituiruug sowohl der Gemeindevertretung a ls dem Bezirks
schulrathe anzuzeigen ist, wählen aus ihrer M itte mit absoluter Stimmenmehrheit einen Vorsitzenden und dessen S te llv er 
treter auf die D auer von drei Jahren.

I s t  sowohl der Vorsitzende a ls auch dessen Stellvertreter verhindert, so führt der älteste unter den M itgliedern  
des OrtsschulratheS den Vorsitz.

§• 11.
D er Ortsschulrath versammelt sich wenigstens einmal im M onate zu einer ordentlichen Sitzung. D er Vorsitzende 

kann aber jederzeit, und er muß, wenn zwei M itglieder es verlangen, eine außerordentliche Versammlung einberufen.

§. 12.
Zur Beschlußfähigkeit des OrtsschulratheS wird die Anwesenheit wenigstens dreier M itglieder erfordert. D ie  

Beschlüsse werden durch absolute Stimmenmehrheit gefaßt.
B e i Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende, welcher auch berechtigt ist, die Ausführung von Beschlüssen, 

welche nach seiner Ansicht dem Gesetze zuwiderlaufen, oder das Interesse der Schule gefährden, einzustellen und den G egen
stand an den Bezirksschulrat!) zur Entscheidung zu leiten.
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Beschwerden gegen Beschlüsse und Verfügungen des OrtsschulratheS gehen an den Bezirksschulrat. Dieselben 
sind bei dem Bezirksschulräte einzubringen und haben aufschiebende Wirkung, sofern dicS binnen 1 4  Tagen nach Eröffnung 
der angefochtenen Entscheidung geschieht.

§ . 13 .
Kein M itglied des OrtsschulratheS darf an der Berathung und Abstimmung von Angelegenheiten theilnehmen  

welche seine persönlichen Interessen betreffen.
§ . 14 .

I n  Angelegenheiten, die so dringlich sind, daß weder die nächste ordentliche Sitzung abgewartet, noch eine außer
ordentliche einberufen werden kann, darf der Vorsitzende selbstständig Verfügungen treffen, er muß jedoch ohne Verzug und 
spätestens in der nächsten Sitzung die Genehmigung des OrtsschulratheS einholen.

§. 15.
Zur Beaufsichtigung des didaktisch-pädagogischen ZustandeS der Schule wird ein sachkundiges M itglied des O rts-  

schulrathes vom Bezirksschulräte a ls Ortsschulinspektor bestellt.
D er Ortsschulinspektor hat sich mit dem Leiter der Schule in stetem Einvernehmen zu erhalten.
Tritt hiebei eine Meinungsverschiedenheit hervor, so ist jeder T hril berechtigt, die Entscheidung deS Bezirks

schulrates einzuholen.
An jenen Schulen, wo sich mehrere Lehrer befinden, ist der Ortsschulinspektor den Lehrerkonferenzen beizuwoh

nen berechtigt.
D ie  Schulen zu besuchen, um von den Zuständen derselben Kenntniß zu nehmen, sind auch die übrigen M it

glieder des OrtsschulratheS berechtigt. D ie  Besugniß, etwa notw endige Anordnungen zu treffen, steht jedoch nicht einem 
einzelnen M itgliede, sondern bloß der gesammten Körperschaft zu.

§. 16.
D ie M itglieder deS OrtsschulratheS haben auf ein Entgelt für die Besorgung der Geschäfte keine» Anspruch- 

F ü r die damit verbundenen baaren Auslagen wird ihnen der Ersatz aus Gemeindemitteln geleistet.

II. Der SeMsschulrath.

§ . 17 .
D ie  nächst höhere Aufsicht über die Volksschulen wird von dem Bezirksschulräte geführt.

§. 18.
D ie  Schulbezirke fallen dem Umfange nach mit den politischen Bezirken zusammen.
S täd te, welche ein eigenes Gemeindestatut haben, bilden je einen besonderen Schulbezirk.

§. 19.
D er Bezirksschulrat besteht in der R egel:
a ) aus dem Vorsteher der politischen Bczirksbehörde als Vorsitzenden;
b) aus je einem Geistlichen jener Glaubensgenosienschaften, deren Seelenzahl im Bezirke mehr a ls 2 0 0 0  be

trägt. D ie  Ernennung kommt der Diözesanbehörde, beziehungsweise dem Seniorate zu;
c) aus 2  Fachmännern im Lehramte. D er eine derselben wird von der Lehrerversammlung des Bezirkes ge

wählt. A ls  zweiter Fachmann tritt der Direktor der etwa im Bezirke befindlichen Lehrerbildungsanstalt, in Ermangelung 
einer solchen der der Mittelschule deS Bezirkes und wo es auch an einer solchen fehlt, der der Bürgerschule deS Bezirkes
ein. Besitzt der Bezirk mehrere höhere Schulen gleicher Art, so entscheidet der Landesschulrat, welcher der Direktoren in
den Bezirksschulrat einzutreten habe. Befindet sich im Bezirke keine öffentliche Lehranstalt von der bezeichneten Art, dann 
werden beide Fachmänner von der Lehrerversammlung gewählt;

d) auS zwei, und wo mehrere Bezirksvertretungen sind, aus je einem von jeder Bezirksvertretung und in Er
mangelung einer solchen aus zwei vom Landesausschuße gewählten Mitgliedern. W ählbar sind alle jene, welche fähig sind, 
in die Gemeindevertretung einer im Schulbezirke befindlichen Gemeinde gewählt zu werden. D er Verlust dieser W ählbar
keit hat das Ausscheiden aus dem Bezirksschulrat zur Folge.

D er Stellvertreter des Vorsitzenden wird von diesem aus der M itte des Bezirksschulrates bestimmt.

§. 20.
I n  Städten , welche ein eigenes Gemeindestatut haben, treten bei der Zusammensetzung des Bezirksschulräte» 

folgende Abweichungen von den im § . 19  ertheilten Vorschriften ein:
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a) Vorsitzender ist der Bürgermeister; der Stellvertreter deS Vorsitzenden wird vom  Bezirksschulrathe a u s
seiner eigenen M itte durch Stimmenmehrheit gew ählt;

b) jede Glaubensgenoffenschaft, deren Seelenzahl mehr a ls 5 0 0  beträgt, ist im Bezirksschnlrathe durch einen 
Geistlichen zu vertreten;

c) die Bestimmung des § . 19 lit. d findet hier keine Anwendung, dagegen wählt die Gemeindevertretung aus
ihrer M itte oder aus den anderen zur Gemeindevertretung Wählbaren zwei M itglieder des BezirkSschulratheS. D er Verlust
der Wählbarkeit zur Gemeindevertretung zieht den Austritt aus dem Bezirksschulrathe nach sich.

§. 21.
Zur Wahrnehmung der religiösen Intereffen jener Bezirksbewohner, deren Glaubensbekenntnisse keines der 

M itglieder des BezirkSschulratheS angehört, wählt der letztere je einen Beirath dieses BekenntniffeS.

§• 22.

Alle nach den § § . 1 9 — 21 stattsindenden Ernennungen und W ahlen unterliegen der Bestätigung deS LandeS- 
chefS und gelten auf sechs Jahre.

§ . 23 .
D em  BezirkSschulrath kommt in Bezug auf alle öffentlichen Volksschulen und die in diese« Gebiet gehörigen 

Privatanstalten und Spezialschulen, dann über die Kinderbewahranstalten des Bezirkes jener Wirkungskreiszu, welcher nach 
den früheren Vorschriften den politischen Bezirksbehörden und den Schuldistriktsaussehern zustand.

Insbesondere kommt demselben zu:
1) die Vertretung der Intereffen des Schulbezirkes nach außen, die genaue Evidenzhaltung des S tan d es des 

Schulwesens im Bezirke, die S orge für die gesetzliche Ordnung im Schulwesen und die möglichste Verbesserung desselben 
überhaupt und in jeder Schule insbesondere;

2 ) die S orge für die Verlautbarung der in Volksfchulangelegenheiten erlassenen Gesetze und Anordnungen der 
höhern Schulbehörden, sowie für den Vollzug derselben;

3) die Leitung der Verhandlnngen über die Regulirung und Erweiterung der bestehenden, so wie über die 
Errichtung neuer Schulen; die Entscheidung in erster Instanz über AuS- und Einschulungen, die Oberaufsicht über die 
Schulbauten, insofern sie nicht aus Landesmitteln bestritten werden und über die Anschaffung der Erforderniffe für die Lo
kalitäten der Volksschulen, die Richtigstellung und Bestätigung der Schulsaffionen;

4 ) die Ausübung des Tutelrechtes des S ta a tes über die Lokalschulfonde und Schulstiftungen, infoferne dazu 
nicht besondere Organe bestimmt sind oder diese Wirksamkeit einer höhern Behörde Vorbehalten ist;

5 )  der Schutz der Schulen und der Lehrer in allen ökonomischen nnd polizeilichen Beziehungen, die Entschei
dung in  erster Instanz über die Beschwerden in Angelegenheiten der Gehalte (Dotationen), der Versorgungsgebühren, in- 
foferne diese Versorgungsgebühren nicht aus S ta a ts -  oder Landesmitteln zu leisten sind, und der Lehrmittel;

6) die Anwendung der Zwangsmittel in den gesetzlich bestimmten Fällen;
7) die provisorische Besetzung der an den Schulen erledigten Dienststellen und die Mitwirkung bei der defini

tiven Besetzung derselben, beziehungsweise bei der Vorrückung der Lehrer in höhere G ehalte;
8 )  die Untersuchung der Disziplinarsehler de« Lehrpersonals und anderer Gebrechen der Schulen und die E n t

scheidung darüber in erster Instanz, oder nach Erforderniß die Antragstellung an den Landesschulrath;
9 ) die Beförderung der Fortbildung des Lehrpersonals, Veranstaltung der BezirkS-Lehrerkonferenzen, und A uf

sicht über die Schul- und Lehrerbibliotheken;
1 0 ) die Ausstellung der Verweudungszeugniffe an Lehrpersonen;
1 1 )  die Anordnungen zur Konstituirung der OrtSschulräthe und die Förderung und Ueberwachung der Wirk

samkeit derselben (§§. 5 , 6 , 7 , 12 , 1 5 .)
1 2 )  die Veranlassung außerordentlicher Inspektionen der S ch u len ;
1 3 ) die nach Anhörung des OrtSschulratheS vorzunehmende Festsetzung deS den OrtSverhältniffen angemessenen 

Zeitpunktes für die gesetzlichen Ferien bei den Volksschulen;
1 4 ) die Erstattung von Auskünften, Gutachten, Anträgen und periodischen Schulberichten an die höhern S ch ul

behörden.

§. 2 4 .
D er BezirkSschulrath versammelt sich wenigstens einmal im M onate zur ordentlichen Berathung. D er V or

sitzende kann nach Bedarf und muß auf Antrag zweier M itglieder außerordentliche Versammlungen einberufen.
A lle Angelegenheiten rücksichtlich deren eine Entscheidung zu treffen, ein Gutachten oder ein Antrag zu erstatten 

ist, werden kollegialisch behandelt.

§. 2 5 .
Zur Beschlußfähigkeit wird die Anwesenheit der Mehrzahl der M itglieder erfordert.
D ie  Beschlüsse werden durch absolute Stimmenmehrheit gefaßt. B ei Stimmengleichheit entscheidet der V or

sitzende, welcher auch berechtigt ist, die Ausführung von Beschlüssen, die nach seiner Ansicht dem Gesetze zuwiderlaufen.
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einzustellen, und darüber die Entscheidung deS Landesschulrathes einzuholen. An der Berathung und Abstimmnng über An
gelegenheiten, welche daS persönliche Interesse eineS M itgliedes betreffen, hat dasselbe nicht theilzunehmen.

Beschwerden gegen Entscheidungen des BezirkSschulratheS gehen an den Landesschulrath. Dieselben sind bei dem 
Bezirksschulrath einzubringen und haben ausschiebende Wirkung, sofern dies binnen 14  Tagen nach Eröffnung der angefoch
tenen Entscheidung geschieht.

§ .  2 6 .

I n  dringlichen Fällen (§ . 1 4 ) kann der Vorsitzende auch rücksichtlich derjenigen Angelegenheiten, weicht kollegi- 
alisch zu behandeln sind, unmittelbare Verfügungen treffen, er muß jedoch ohne Verzug und spätestens in der nächsten 
S itzu ng die Genehmigung des BezirkSschulratheS einholen.

§ . 2 7 .

D er M inister für Kultus und Unterricht ernennt für jeden Bezirk einen Schulinfpektor und da, wo besondere
Umstände es nöthig machen, auch mehrere Schulinspektorcn. O ie Ernennung erfolgt auf Grundlage eines Ternavorfchlages
des Landesschulrathes für die Dauer von sechs Jahren.

Wird der Bezirksschulinspektor nicht ohnehin dem Bezirksschulrathe entnommen, so tritt er kraft seiner Ernen
nung a ls ordentliches M itglied in denselben.

D ie  Beaufsichtigung des Religionsunterrichtes steht nicht dem Bezirksschulinspektor, sondern der kirchlichen Ober
behörde zu.

§. 28 .
Bolksschulen-Direktoren und Lehrer, welche den Unterricht in einer Schulklasse zu ertheilen haben, können zu 

dem Amte eines BezirkSschulinspektors nur mit Zustimmung derjenigen, welche die betreffende Schule dotireu, berufen werden. 
I n  diesem Falle wird ihnen nach Ersorderniß auf die D auer dieser Funktion zu der theilweise notw endigen Aushilfe bei 
dem Unterrichte an der eigenen Schule ein Unterlehrer auf Kosten des Normalschulfoudes beigegeben.

§. 29 .
D er Bezirksschulinspektor ist zur periodischen Inspektion und Visitation der Schulen berufen. Er ist berechtigt, 

in didaktisch-pädagogischen Gegenständen Rathschläge zu geben und den in dieser Beziehung wahrgenommenen Uebelständen 
a» O rt und S te lle  durch mündliche Weisungen abzuhelfen. Auch kommt ihm die Leitung der Bezirks-Lehrerkonferenzen zu.

B e i dem Besuche der ihm zugewiesenen öffentlichen Schulen hat der Bezirksschulinspektor vorzugsweise seine
Aufmerksamkeit darauf zu richten:

1 ) ob die Ortsschulinspektoren ihren Pflichten bezüglich der Beaufsichtigung der Schule nachkommen; ferner
2 )  auf die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen bei Aufnahme und Entlassung der Kinder;
3 ) aus die Tüchtigkeit, den Fleiß, überhaupt auf das ganze Verhalten der Lehrer und auf die in der Schule 

herrschende D iszip lin , Ordnung und Reinlichkeit; auf die Einhaltung des Lehrplanes, auf die Unterrichtsmethode und auf 
die Fortschritte der Kinder im allgemeinen und in den einzelnen Fächern insbesondere;

4 ) auf die eingefllhrten Lehrmittel und Lehrbehelfe und die innere Einrichtung der Schule;
5 )  auf die ökonomischen Verhältnisse der Schule, insbesondere aus die Besoldung der L eh re r; ob der Lehrer

das ihm zugesicherte Einkommen pünktlich erhalte, ob und welche Nebenbeschäftigungen er betreibe.
Beim  Besuch der Privatschul- u n d  E r z i e h u n g s a n s t a l t e n  hat der Bezirksschulinspektor darauf zu sehen, ob die

selben den Bedingungen, unter denen sie errichtet wurden, entsprechen und die Grenzen ihrer Berechtigung nicht überschreiten.

§. 30.

D ie Bezirksschulinspektoren haben über ihre Wirksamkeit Berichte an den Bezirksschulrath unter Beifügung der 
erforderlichen Anträge und Anzeige der au O rt und S telle  ertheilten Weisungen zu erstatten. Diese Berichte sind sammt 
den darüber gefaßten Beschlüssen dem LandeSschnlrathe vorzulegen, welcher aus dieselben auch bei den an den Minister für
Kultus und Unterricht zu erstattenden Schulberichten die angemessene Rücksicht zu nehmen hat.

§. 31.

D ie  Beiräthe des BezirkSschulratheS (§. 2 1 )  sind berechtiget, die im Bezirke etwa vorhandenen Schulen ihrer 
Konfession, um von deren Zuständen Kenntniß zu nehmen, zu besuchen, den periodischen Inspektionen und Visitationen der
selben durch den Bezirksschulinspektor beizuwohnen, die g e m a c h t e n  Wahrnehmungen dem Bezirksschulrathe anzuzeigen und 
an denselben auch Anträge zur Verbesserung dieser Schulen zu stellen.

S ie  sind vom Bezirksschulrathe in allen einschlägigen Fragen einzuvernehmen, und können an den Verhand
lungen über dieselben auch persönlich mit entscheidender Stim m e theilnehmen.

§ . 3 2 .

Dem  Bezirksschulrathe und den Bezirksschulinspektoren kommt das Prädikat „kaiserlich königlich" zu.
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D er Vorsitzende vertheilt die einlangenden GeschästSstücke behufs deren Bearbeitung an die M itglieder und besorgt 
mit Benützung der Arbeitskräfte der k. k. Bezirksbehörde die laufende Geschäftsführung.

D ie  Kanzleierfordernissc besorgt die Bczirksbehörde.
I n  Städten, welche ein eigenes Gemeindestatut haben, wird dem Bezirksschulrathe das erforderliche H ilfsper

sonale von der Gemeindevertretung beigegeben und der Aufwand für Kanzleierfordernisse aus Gemeindemitteln bestritten.
D ie  Bezirksschnlinspektoren erhalten zur Vornahme der periodischen Schulinspektionen und Visitationen 

einen Reisekosten- und Diäten-Pauschalbetrag aus Staatsm itteln .

111. Der Lan-esschulralh.

§• 33 .
D ie  oberste Schulaufsichtsbehörde im Lande ist der k. k. LandeSschulrath.
Demselben unterstehen:
1 ) D ie  dem Wirkungskreise der BezirkSschulräthe zugewiesenen Schul- und Erziehungsanstalten;
2 ) die Bildungsanstalten für Lehrer und Lehrerinen der Volksschulen sammt den zu denselben gehörigen 

UebungSschulen;
3 ) die Mittelschulen (Gymnasien, Realgymnasien und Realschulen) so wie alle in das Gebiet derselben fallenden 

P rivat- und Speziallehranstalten, sofern dieselben unter der obersten Leitung des Unterrichtsministeriums stehen.

§. 34 .
D er LandeSschulrath besteht:
1 ) aus dem LandeSchef oder den von ihm bestimmten Stellvertreter a ls Vorsitzenden;
2 ) aus zwei Abgeordneten des LandeSauSschußeS;
3) aus einem Referenten für die administrativen und ökonomischen Schulangelegenheiten;
4 ) aus den Landesschulinspektoren;
5 ) aus zwei katholischen Geistlichen;
6 ) aus zwei Mitgliedern deS LehrstandeS.

§. 3 5 .
D ie  im §. 3 4  unter Z . 3 , 4 , 5  und 6 erwähnten M itglieder des LandeSschulratheS werden vom Kaiser auf

Antrag des M inisteriums für Kultus und Unterricht, der sich bezüglich der zwei katholischen Geistlichen mit dem Laibacher
fürstbischöflichen Ordinariate und in Bezug auf die Ernennung deS administrativen Referenten mit dem M inister deS Innern  
ins Einvernehmen zu setzen hat, ernannt.

D ie  Funktionsdauer der im § . 3 4 , Z . 2, 5 und 6 erwähnten M itglieder beträgt sechs Jahre. D ie  M itglieder
deS LehrstandeS erhalten eine Funktionsgebühr aus Staatsm itteln .

§• 36 .
D er LandeSschulrath hat in den Angelegenheiten der ihm unterstehenden Schulen den frühem Wirkungskreis 

der politischen Landesstelle und unbeschadet der den kirchlichen Oberbehörden im Gesetze vom 2 5 . M ai 1 8 6 8  R . G . B . 
N r. 4 8  vorbehaltenen Rechte, den der kirchlichen Oberbehörden und Schulenoberaufseher.

Außerdem kommt dem LandcSschulrathe zn:
1) die Ueberwachung der Bezirks- und Ortsschulräthe, die Aufsicht und Leitung der Lehrerbildungsanstalten 

und der zu denselben gehörigen UebungSschulen;
2 )  die Bestätigung der Direktoren und Lehrer an aus Gemeindemitteln erhaltenen Mittelschulen unter W ahrung 

der den Gemeinden, Korporationen und Privatpersonen zustehenden speziellen Rechte;
3 ) die Begutachtung von Lehrplänen, Lehrmitteln und Lehrbüchern für Mittelschulen und Fachschulen;
4) die Erstattung von Jahresberichten über den Zustand des gesammten Schulwesens im Lande an das M i

nisterium für Kultus und Unterricht.

§• 37 .
D ie  Sitzungen des LandeSschulratheS sind entweder ordentliche oder außerordentliche. Eine außerordentliche 

Sitzung kann der Vorsitzende jederzeit, und muß er, wenn zwei M itglieder es verlangen, anordnen.
i Angelegenheiten, rllcksichtlich deren eine Entscheidung zu treffen oder ein Gutachten, oder ein Antrag an daS 

M inisterium für Kultus und Unterricht zu erstatten ist, werden kollegialisch behandelt, alle ändern unter der eigenen V er
antwortung des Vorsitzenden erledigt, welcher in jeder Sitzung die in der Zwischenzeit getroffenen Verfügungen dem Landes- 
schulrath mitzutheilen hat.

D er LandeSschulrath kann sich für einzelne Angelegenheiten durch Fachmänner verstärken, welche der Sitzung  
mit berathender S tim m e beiwohnen.
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§• 3 8 .

Z u r Beschlußfähigkeit des LandesschulratheS wird die Anwesenheit der M ehrheit der M itglied er erfordert.
D ie  Beschlüsse werden durch Stim m enm ehrheit gefaßt. B e i Stim m engleichheit entscheidet der Vorsitzende, welcher 

auch berechtigt ist, die A usführung von Beschlüssen, die nach seiner Ansicht gegen die bestehenden Gesetze verstoßen würden, 
einzustellen und darüber die Entscheidung des M in isterium s für K ultus und Unterricht einzuholen.

A n der B erathung und Abstimmung über Angelegenheiten, welche d as persönliche Interesse eines M itg lied es  
betreffen, hat dasselbe nicht theilzunehmen. Beschwerden gegen Entscheidungen des LandesschulratheS gehen an d as M in iste 
rium für K ultus und Unterricht. S i e  sind beim Landesfchnlrathe einzubriugen und haben aufschiebende W irkung, sofern dieS 
binnen 1 4  T agen  nach Eröffnung der angefochtenen Entscheidung geschieht.

§ . 3 9 .

I n  dringlichen F ällen  (§ .  1 4 )  kann der Borsitzende mich rücksichtlich derjenigen Angelegenheiten, welche kollegi- 
alisch zu behandeln sind, (§ . 3 7 )  unmittelbare Verfügungen treffen, er muß jedoch ohne Verzug und spätestens in der nächsten 
S itzu n g  die G enehm igung des LandesschulratheS einholen.

§• 4 0 .
D en  unmittelbaren E influß auf die didaktisch-pädagogischen Angelegenheiten der Schu len  durch periodische I n 

spektionen, Leitung der P rüfungen , Ueberwachung der Wirksamkeit der Schuldirektionen, so w ie der O r ts -  und Bezirksschul- 
räthe u. s . f. zu üben, sind zunächst die Landesschulinspektoren berufen, denen der M in ister für K ultus und Unterricht die 
erforderlichen Dienstinstruktionen ertheilt.

D er  LandeSchef kann jedoch für einzelne F älle  Funktionen dieser Art auch anderen M itgliedern  des Landes- 
schulrathes übertragen.

D ie  Inspektoren erstatten über diese ihre Wirksamkeit an den Landesschulrath Berichte, welche dieser unter A n 
zeige der darüber befaßten Beschlüsse und getroffenen V erfügungen dem M in ister für K ultus und Untericht vorzulegen hat. 
D ie  Landesschulinspektoren sind verpflichtet, auf erhaltenen A uftrag auch direkt an den M inister für KultuS und Unterricht 
zu berichten e

§ . 4 1 .
D e r  Vorsitzende des LandesschulratheS vertheilt die Geschäfte unter die einzelnen M itglied er und führt die 

Beschlüsse a u s. D ie  erforderlichen H ilfsarbeiter und Kanzleierfordernisse werden von der politischen Landesstelle beigegeben.

Schlußbestimmung.

§ . 4 2 .
Sobald  der Landesschulrath, die Bezirks- und Ortsschulräthe koustituirt sind, haben diese neuen Organe die 

ihnen durch dieses Gesetz zugewiesenen Geschäfte zu übernehmen.
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RegienmgstmrCage.

Enttvurk ernes Gesetzes
zur Regelung der Errichtung, der Erhaltung und des Besuches der öffentlichen Volksschulen. 

M it Zustimmung des Landtages M eines Herzogthums Krain finde Ich  anzuordnen, wie fo lg t:

E  r st e r A b s c h n i t t .

Von -er Errichtung «n- Erhaltung öffentlicher Volksschulen.

E in e öffentliche Volksschule ist überall zu errichten, wo sich in  einer Ortschaft oder in mehreren im  Umkreise
einer S tu n d e  gelegenen O rtschaften , W eilern oder Einschichten zusammen nach einem fünfjährigen Durchschnitte mindestens
4 0  schulpflichtige Kinder befinden, welche eine mehr a ls  eine halbe M eile  entfernte S chu le besuchen müssen. (§ . 5 9  des  
Reichsgesetzes vom  1 4 . M a i 1 8 6 9 .)

§. 2.
W o  innerhalb dieser Entfernung die lokalen Verhältnisse periodisch wiederkehrend oder dauernd den Z ugang  

zu einer S ch u le erheblich erschweren, ist ein Unterlehrer derselben an einerdazu paffenden S ta tio n  wenigstens für die ungünstigere 
J ah reszeit zu exponiren, oder im äußersten F alle mindestens dreimal in  der Woche zum Excurrendo-Unterrichte an eine
solche S ta t io n  zu entsenden. D ie  Expositur oder Excurrendo - S ta t io n  bildet einen T h eil jener S c h u le , an welcher der
betreffende Unterlehrer angestellt ist.

§ .  3 .
S o b a ld  es die M itte l desjenigen, welchem die Errichtung und Erhaltung dieser Schule obliegt, irgend zulaffen, 

ist die Expositur oder E xcurrendo-Station  durch eine selbstständige S ch u le zu ersetzen.

§• 4.
S o w e it  die vorhandenen M itte l gestatten, ist auch besonders in  den bevölkerteren O rten  die Trennung der 

bestehenden gemischten Schulen  nach den Geschlechtern und die Errichtung eigener Mädchenschulen anzustreben. D ieselbe  
muß überall da erfolgen , wo die Anzahl der gesetzlich erforderlichen Lehrkräfte (§ . 1 1 , Reichsgesetz vom 1 4 . M a i 1 8 6 9 )  
sechs übersteigt.

.mibffjno «tnib'/ö mJomtbi tnUboifoßitp
§ . 5 .

I n  jedem Schulbezirke ist mindestens e i n e  Bürgerschule zu errichten.

§. 6.

D ie  Schulbehörden haben darüber zu wachen, daß die nothwcndigen Volksschulen (§ § . 1 , 5 , 1 2 )  wo sie noch 
bestehen, ohne unnöthigen Aufschub errichtet und hierbei alle B edingungen zu einem festen und gedeihlichen Bestände 
derselben sichergestellt werden.
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§• 7.

Alle für die Errichtung und Einrichtung einer Schule maßgebenden Umstände sind durch eine Kommission, 
unter Zuziehung aller Interessenten und erforderlichen F a lls  mittelst Augenscheines festzustellen; das Kommissions-Protokoll 
bildet die Grundlage der weiteren Entscheidungen.

§. 8.
D ie  Vervielfältigung der Volksschulen darf niemals auf Kosten der zweckmäßigen Einrichtung und gedeihlichen 

Fortführung der nothwendigen Schulen (§ § . 1 , 5 , 1 2 )  bewilligt werden.

§ .  9 .

Jeder öffentlichen Volksschule ist ein Schulsprengel zuzuweisen, welchen die zu derselben eingeschulten Ortschaften, 
Ortfchaftstheile oder Häuser bilden. Maßgebend für die Abgränzung der Schulsprengel sind in der R egel die Gränzen 
der Gemeindegebiete, soweit nicht zum Schüfe der Erleichterung des Schulbesuches die Zuweisung einzelner Gemeindetheile 
an die Schule einer benachbarten Gemeinde zweckmäßig erscheint.

. 10.

D ie  Einschulung hat zum Zwecke, sämmtlichen innerhalb des Schulsprengel« wohnenden schulpflichtigen Kindern 
Lie Möglichkeit der Aufnahme in eine Schule und der regelmäßigen Theilnahme am Unterrichte derselben zu sichern.

§. H.
Kinder, welche außerhalb des Schulsprengels wohnen, dürfen nur insoweit Aufnahme finden, a ls dadurch keine 

Ueberfüllung der Lehrzimmer herbeigeführt wird.
D a«  Gleiche gilt rücksichtlich der Aufnahme jener Kinder, welche das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet, 

-aber die Bewilligung der Ortsschulbehörde zum Eintritte in die öffentliche Volksschule erlangt haben.

§. 12.

Eine Schule, welche bereit« durch fünf Jahre die größere Z ahl ihrer Iahresstusen oder Klassen in parallele 
Abtheilungen zu lernen genöthigt war, ist nach Ablauf diese« Zeitraumes sofort in zwei Schulen zu theilen.

§. 13-

D a «  Schulhaus soll auf einem trockenen Platze und wo möglich in der M itte des Schulsprengels stehen. B e i  
der Auswahl der Baustelle sind geräuschvolle Plätze und Straßen, sowie die Nähe lärmender oder solcher Gewerbe, welche 
einen unangenehmen oder gesundheitsnachtheiligen Geruch verbreiten, die Nachbarschaft von Süm pfen oder anderen 
Gewässern u. drgl. zu vermeiden. Ebenerdige Schulgebäude müssen mindestens zwei Schuh über dem Niveau der S traß e  
erhoben und ihre Fenster so angebracht werden, daß die Aufmerksamkeit der Kinder nicht durch Vorgänge außerhalb des 
H auses abgelenkt werde. Auch soll mit einem Schulhause kein Z inshaus in Verbindung gebracht werden.

§. 14.

D ie  Anzahl der Lehrzimmer richtet sich nach der Zahl der für die Schule erforderlichen Lehrkräfte (§ . 11  de« 
Reichsgesetzes vom 1 4 . M a i 1 8 6 9 ). S ie  müssen, bei einer Höhe von mindestens 12', für jedes Kind einem Flächen
raum von 6 Q '  besitzen, nebstbei aber ausreichenden Platz für das Lehrpult und einen Kasten, für die Schnltafel und 
für freie Zugänge zu den Bänken darbieten, wobei auch auf einen wahrscheinlichen Zuwachs von Schülern Bedacht zu 
nehmen ist. I n  hoch gelegenen, besonders allseitig freistehenden Schulhäusern, kann eine Reduktion der Höhe bis aus 10 , 
zugelaffen werden. Alle Lehrzimmer müssen gehörig licht sein und eine entsprechende Ventilation besitzen; mit der W ohnunng 
des Lehrers dürfen sie in keiner unmittelbaren Verbindung stehen.

§. 15-
D ie  Schulbänke müssen so konstrnirt sein, daß eine normale, der Gesundheit unschädliche Haltung des Körpers 

möglich w erde, wobei auf Alter und Größe der Kinder jedes Sehrzimmers Rücksickt zu nehmen ist. Alle Pultbänke sind 
mit Rücklehnen zu versehen und so einzurichten, daß die Füße der Schulkinder entweder auf dem Fußboden oder auf 
angebrachten schmalen Brettern ansstehen.

D ie  Sitzbänke müssen so ausgestellt werden, daß alles Hauptlicht von der linken S e ite  oder Rückseite einfallt 
und daß die Schüler gegen eine fensterlose W and sitzen, vor welcher die Schultafel und das Lehrpult angebracht ist.

§. 16.

D ie  Stiegenhäuser und Verbindungsgänge sollen lustig und licht, die S tiegen  und G änge mindestens 6 ' breit 
sein, und elftere nie mit Spitzstufen konstrnirt werden. D ie  Aborte sind so anzulegen, daß S tieg en , G änge und Schul- 
lokalitäten davon nicht belästigt werden.
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Jedes Schulhaus soll einen gedeckten Tnrnraum besitzen und mit dem nöthigen Trink- und Nutzwaffer 
versehen werden.

§ .  1 7 .
D ie  näheren Bestimmungen über die Beschaffenheit der Schulgebäude und ihrer T heile, sowie über die 

«forderlichen Schuleiurichtungen werden in einer Verordnung festgestellt, welche vom M inister für CultuS und Unterricht 
nach Einvernehmung der Laudesschulbehörde erlassen wird. D iese Verordnung uormirt auch die M odalitäten, unter denen 
die technischen Organe der politischen Behörden oder der Landesvertretung bei Approbirung und Anssührmtg der B aupläne, 
Beschaffung der Schuleinrichtung, Überwachung des zweckentsprechenden Zustandes der Gebäude und ihrer Einrichtung zu 
interveniren haben.

§ . 18 .
D ie  Bezirksschulbehörde fixirt die Auslagen für Beheizung, Beleuchtung und Reinigung der Schullokalitäten,

indem sie für jede Schule nach Flächenraum, kubischen In h a lt und S itu iruug derselben ein M inim um  der bezügliche»
Kosten festgestellt, unter welches nicht herabgegangen werden darf.

§ .  19-
D ie Verwendung weiblicher Lehrkräfte für den Unterricht der Knaben, seien dieselben in eigenen Klaffen

gesondert oder mit den Mädchen vereint, darf nur in den untern vier Iahresstufen stattfinden.

§. 20.
Eine bestehende öffentliche Volksschule kann nur mit Genehmigung de« M inister- für Kultus und Unterricht, 

und zwar nur dann wieder geschloffen werden, wenn sie nicht zu den nothwendigen Schulen (§ § . 1, 5 , 1 2 ) gehört.

Z w e i t e r  A b s c h n i t t .

Vom Vesuche -er öffentlichen Volksschule. 

§. 21.
Unmittelbar vor Beginn jedes Schuljahre- nimmt die Ortsschulbehörde die Aufzeichnung aller im schulpflichtigen 

Alter stehenden Kinder des SchulfprengelS ohne Unterschied ihrer Confeffion und Heimatsberechtigung vor. W er ein Kind 
der Aufzeichnung entzieht oder bezüglich desselben eine unwahre Angabe macht, ist mit einer Geldstrafe von 1 — 2 0  fl. zu 
belegen oder im Falle der Unvermögenheit mit Einschließung auf 1— 4 Tage zu bestrafen.

§. 22.
K inder, welche wegen eines geistigen oder körperlichen Gebrechens die öffentliche Volksschule nicht besuchen

können oder zu Hause oder in einer Privat-Anstalt unterrichtet werden, oder bereits an einer höher» Schule sich befinden,
sind in einem eigenen Verzeichnisse zusammenzustellen, welches sofort der Bezirksschulbehörde vorzulegen ist.

§ .  2 3 .
Das Gleiche gilt von Rindern, welche in Fabriken, Gewerben, Bergwerken, Torfstichen u. dgl. beschäftiget 

sind und den Unterricht einer Fabriksschule genießen.

§ . 24 .
D er Bezirksschulbehörde steht es z u , über jene Thatsachen, welche die in § § . 22  und 2 3  erwähnten Kinder

vom  Besuche der allgemeinen Volksschule befreien, weitere Nachweisungen zu verlangen.

§ . 25 .
S in d  Kinder, bezüglich deren ein Befreiuugsgruud (§ § . 2 2 , 2 3 )  nicht eintritt, nicht binnen der ersten vierzehn 

T age des Schuljahres in eine öffentliche Volksschule ausgenommen, so hat die OrtSschulbehörde die Eltern oder deren 
Stellvertreter an ihre Pflicht zu erinnern. W enn sie nicht binnen weiteren drei Tagen die Aufnahme des Kindes in eine 
öffentliche Volksschule bewerkstelligen, so verfallen sie in eine Geldstrafe, welche zwischen 1 und 5 ft. zu bemessen, im F alle  
der Unvermögenheit aber in Einschließung von höchstens 2 4  Stunden umzuwandeln ist.
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§. 26.
Wenn der Ortsschulbehörde während des Schuljahres die Uebersiedlung eines schulpflichtigen Kindes aus dem 

eigenen in einen anderen Schulsprengel bekannt wird, hat sie die Mittheilung hierüber an die betreffende Ortsschulbehörde 
zu richten. Erhält sie Kenntniß von der Uebersiedlung tines schulpflichtigen IKindes aus einem anderen in den eigenen 
Schulsprengel, so hat sie dasselbe sofort in das Berzeichniß der schulpflichtigen Kinder aufzunehmen und nach den §§. 22, 
26 des gegenwärtigen Gesetzes Amt zu handeln.

§. 27.
Die Ortsschulbehörde erwidert halbmonatlich die Absenten-Verzeichnisie der Schule, und schreitet nach Maßgabe 

derselben sofort gegen Nachlässigkeit der Ellern oder ihrer Stellvertreter ein. Der Vorgang ist derselbe, wie bei gänzlich 
verabsäumter Aufnahme eines schulpflichtigen, nicht gesetzlich befreiten Kindes in die öffentliche Volksschule (§. 25). Nicht 
gehörig entschuldigte Schulversäumnisse sind den gänzlich unstatthaften gleich zu halten.

§• 28.

DaS Strafausmaß kann bis zu 10 fl. oder einer zweitägigen Einschließung gehen, wenn die Eltern das 
Versäumniß in gewinnsüchtiger Absicht herbeiführten.

§. 29.

Ebenso findet eine Erhöhung des Strafausmaffes statt, wenn die Eltern oder deren Stellvertreter bezüglich 
einer schuldbaren Vernachlässigung des Schulbesuches (§§• 25, 27) der Kinder rückfällig erscheinen. I n  diesem Falle 
kann das Strafausmaß bis zu 20 fl. oder einer viertägigen Einschließung gehen. Erhalten solche Eltern aus der Armen
kasse oder aus sonstigen Wohltätigkeitsanstalten eine Unterstützung, so ist ihnen dieselbe von der betreffenden Behörde zu 
entziehen.

§. 30.

Inhaber von Fabriken, Gewerben, Bergbauen, Torfstichen, welche die bei ihnen beschäftigten Kinder nicht zum 
regelmäßigen Schulbesuche anhalten, verfallen in die in den §§. 25 und 27—29 bezeichnten Strafen.

§. 31.

Die Löschung aus der Liste der schulpflichtigen Kinder erfolgt erst dann, wenn der Besitz der notwendigsten Kennt
nisse durch ein Zeugniß einer öffentlichen Volksschule nachgewiesen erscheint (§. 21 des Reichsgesetzes vom 14. Mai 1869.)

§. 32.
Von der Beibringung des eben erwähnten Zeugnisses sind Kinder befreit, welche sich in dem bezeichnten 

Termine an einer höheren Schule befinden, und solche, deren geistiger oder körperlicher Zustand erwiesener Maßen die 
Erreichung des Zieles der Volksschule nicht mehr erwarten läßt.

§. 33.

Eltern oder deren Stellvertreter, welche außer diesen beiden Fällen (32) Kinder vor Erlangung jenes
Zeugnisses von der Schule ferne halten, unterliegen denselben Verwarnungen und Ahndungen, wie solche für Vernachlässi
gung des Schulbesuches angeordnet sind.

Das Gleiche gilt bezüglich der Inhaber von Fabriken, Gewerben, Bergbauen, Torfstichen u. drgl., welche dir 
bei ihnen beschäftigten Kinder vom Schulbesuche abhalten.

§, 34.
Die Verhängung der in den §§. 2 1 , 25, 27—29, 30 und 33 erwähnten Strafen kommt in erster Instanz

der Bezirksschulbehörde zu. Das Verfahren richtet sich nach jenen Vorschriften, welche die Untersuchung und Entscheidung
über im allgemeinen Strafgesetz nicht vorgesehene Übertretungen regeln.

§. 35.

Rekurse gegen Entscheidungen wegen des nicht begonnenen, des vernachlässigten, oder des vorzeitig abgebrochenen 
Schulbesuches haben, soweit sie nicht gegen Strafverfügungen gerichtet sind, keine aufschiebende Wirkung.

§• 36.

Gegen Eltern, welche trotz wiederholter Bestrafungen beharrlich ihren Obliegenheiten in Betreff des Schulbe
suches ihrer Kinder nicht N a ch k o m m en , ist das Verfahren nach den §§. 176 und 177 des a .  b. G. B. zu veranlassen^

Fabrikbesitzer u. drgl. können schon bei dem ersten Rückfalle des Rechts, schulpflichtige Kinder in ihren 
Etablissements zu beschäftigen, vorläufig erklärt werden.
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D r i t t e r  Abs c hn i t t .

Vom Anfwande für das Volksschulwesen und von den Mitteln jit seiner Lestreitung.

§ . 3 7 .
D a s  lediglich im Gesetze begrüdete Schulpatronat hat sammt allen damit verbundenen Rechten nnd Pflichten 

zu entfalten, nur Schulpatrouate, welche auf anderen Titeln beruhen, bleiben aufrecht.
D ie  durch die M inist. Verordnung vom 15 . Dezember 1 8 4 8 , R . (9. B l.  N r. 2 8  aufrecht erhaltene V er

pflichtung der ehemaligen Grnndobrigkeiten als solcher zur Beistellnug des Beheiznngsholzes für die Volksschulen, wird, 
soweit sic lediglich im Gesetze begründet war, gleichfalls als aufgehoben erklärt.

D ie  Errichtung und Erhaltung der nothwendigen Volksschulen (§ § . 1, 5 , 1 2 ) ist eine gemeinsame Angelegenheit 
eines jeden Schulbezirkes, welcher demuach sowohl alle sachlichen Bedürfnisse derselben, a ls auch die Bezüge des Lehrperso- 
äials zu bestreiten hat.

8 . 3 8 .
Zur Besorgung der hieraus erwachsenden Geschäfte wird die Bezirksschnlbehörde in jenen Schulbezirken, welche 

aus mehreren Gemeinden bestehen, durch acht M itglieder mit entscheidender Stim m e verstärkt, welche von den Vorständen 
der im Bezirke inbegriffenen Gemeinden aus den Gemeinde-Wahlberechtigten mittelst absoluter Stimmenmehrheit auf die 
D auer von sechs Jahren gewählt werden und ihr Geschäft unentgeltlich versehe».

.§• 39.
Besteht der Schulbezirk aus einer einzigen Gem einde, so werden die int § . 3 7  erwähnten Geschäfte gleich 

anderen Gemeinde-Augelegeuheiten durch die Gemeinde-Vertretung und ihre Exekutiv-Orgaue besorgt.

§ . 4 0 .
Auf deu Schulbezirk gehen alle Verpflichtungen über, welche bezüglich der Errichtung und Erhaltung 

der nothwendigen Volksschulen bisher jeder einzelnen Schulgemeinde entweder für sich allein oder in Konkurrenz mit 
anderen Personen oder Korporationen oblagen.

■

§ . 4 1 .
S o w eit das Gesetz oder ein Vertrag nebst der Schulgemeinde noch andere Personen oder Korpora

tionen zn Leistnngen oder Beiträgen für die sachlichen Bedürfnisse oder für das Dienst-Einkommen des Lehrperfonals 
einer Volksschule verpflichtete, sind solche Verpflichtungen im vollen Umfange aufrecht zu erhalten. D a s  Gleiche gilt von 
Stiftungen und Fonden.

§ . 42 .
W enn stiftungsgemäß oder auf Grund von Privatrechts-Titeln einzelne Zuflüsse bestimmten Schulen gewidmet 

wurde», ist diese Widmung unter thnnlichster Anfrechthaltung ihrer etwaigen speziellen Bestimmungen zu wahren.

§ . 4 3 .
N ur jenen Verpflichtungen, welche dem noch fort bestehenden Schnlpatronate ankleben, kann der verfügungs

berechtigte Inhaber desselben durch einfache Verzichtleistung auf das Schulpatronat sich entfchlagen; die mit demselben 
verbundenen Rechte gehen sodann auf den Schulbezirk über.

§ . 44 .
Findet der Schulbezirk die Aufhebung eines noch bestehenden Schnlpatronates unter Ueberuahine der sämmtlichen 

Patronatslasten auf den Bezirk wüufcheuswerth, und ist eine gütliche Verständigung mit dem Berechtigten nicht zu erzielen, 
so kann die Aufhebung des Patronates durch ein Landesgesetz ausgesprochen werden.

§• 4 5 .
I n  die Kasse des Schulbezirkes fließen die für Schulzwecke gemachten Geschenke und Legate (mit möglichster 

Ausrechthaltuug ihrer etwaigen speziellen Bestimmung), das Schulgeld und andere besondere Einnahmen für Schnlzwecke.

§ . 46 .
I n  Bezug auf den Betrag des Schulgeldes werden die Schulen nach den Verhältnissen der Gemeinden, in 

welchen sie sich befinden, in vier Klassen getheilt, und das Schulgeld in denselben wird mit 2 0 ,  1 5 ,  12  und 1 0  kr.
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wöchentlich für jedes schulbesuchende Kind festgesetzt. Dürftigen Gemeinden der IV. und III. Klaffe kann die Landes- 
schulbehörde bezüglich der vier untersten Jahreskurse eine zeitweilige Herabsetzung des Schulgeldes auf 5  und 6  kr. 

wöchentlich für jedes schulbesuchende Kind gestatten.

§ . 4 7 .
D ie  Einhebung des Schulgeldes findet ohne Intervention der Lehrer, wöchentlich oder monatweise durch die 

Gemeinde-Vorstehung statt, welche die erhobenen Beträge am Ende eines jeden M onats an die Kasse des Schulbezirkes 
abzuliefern und ordnungsmäßig zu verrechnen hat. Schulgeld-Rückstände sind nach den Vorschriften über Einhebung 

rückständiger Gemeindeumlagen zu behandeln.

§. 48.

D er Schulbehörde steht es zu, die schulbesuchenden Kinder unbemittelter E ltern , ohne Rücksicht auf ihren 
Fortgang ganz oder theilweise von der Schulgeld-Entrichtung zu befreien, und Eltern, welche gleichzeitig für mehr a ls  
drei die öffentlichen Schulen besuchenden Kinder das Schulgeld zu zahlen hgben, eine Ermäßigung zuzugestehen. D er  
hiedurch veranlagte A usfall ist aus den Gemeindemitteln des Schulorts zu ersetzen, soweit nicht Stiftungen zur vollen 
oder theilweisen Bestreitung des Schulgeldes an der betreffenden Schule bestehen.

§ . 49 .
D ie  G em eindevertretung des Schulortes kann auch beschließen, daß die Gemeinde-Kaffe die Schulgeldentrich

tung für sämmtliche schulbesuchenden Kinder in vollen oder in einem bestimmten Betrage übernehme.

§ . 50 .
Ebenso kann die Landesschulbehörde dem Gemeinde-Vorstände gestatten, daß er zwar die Einzel-Erhebung de» 

Schulgeldes vornehme, an die Kaffe des Schulbezirkes aber einen nach dem Gefammtertrage der letztverfloffenen drei 
Jah re (§ § . 4 7 , 4 8 )  ermittelten Pauschalbetrag abliefere, dessen Ziffer nach je drei Jahren neuerlich festzustellen ist.

§ . 51 .
Neben dem Schulgelde darf weder eine Aufnahmsgebühr, noch eine besondere Zahlung für den Unterricht in 

irgend einem der obligaten Gegenstände, für Benützung der zum Schulgebrauche bestimmten Einrichtungsstücke, Lehrmittel 
oder Unterrichtserforderniffe, für Beheizung, Beleuchtung oder Reinigung der Schullokalitäten u. drgl. abgefordert werden. 
D ie  Schulbücher und andere Lehrmittel sind den Kindern durch die Eltern oder deren Stellvertreter, und im F alle  
erwiesener Dürftigkeit derselben durch die Gemeinde des Schulorts beizuschaffcn.

§ .  5 2 .

S in d  die schulbesuchenden Kinder, für welche die ganze oder theilweise Schulgeldbefreiung (§ . 4 7 )  bewilligt 
oder der Bedarf an Lehrmitteln und Unterrichtserfordernissen (§ . 5 1 ) beigeschafft wurde, nicht im Schulorte heimathsberechtigt, 
so kann die Gemeinde des Schulortes den Ersatz jener Auslagen von der Gemeinde des Heimathsortes beanspruchen.

§• 53 .
Zu den nothwendigen Ausgaben des Schulbezirkes gehören auch:

a . Die Dotation der Lehrerbibliothek, für welche von den Lehrern ein Beitrag mit einem halben Perzente des
Jahresgehaltes erhoben werden kann;

b. die Kosten der Abhaltung von Bezirks-Lehrerkonferenzen einschließlich der den Mitgliedern zu gewährenden Reifete« 
sten-Entschädigungen;

c .  die Reisekosten - Entschädigungen und Taggelder für die Abgeordneten der Bezirks-Konferenzen zu den Landes
konferenzen.

§ . 5 4 .
Reichen die Schnleinkünfte (§ § . 4 1 , 4 2 , 3 5 ) voraussichtlich nicht hin, um die veranschlagten Ausgaben des 

Schulbezirkes für das nächste Jah r zu bestreiten, so ist zur Deckung des Restes derselben eine Umlage auszuschreibcn, 
welche in den Städten  mit eigenem S ta tu t in gleicher Weise wie die anderen Gemeinde-Umlagen, außerhalb jener S täd te  
gleichzeitig mit dem Landeserforderniß-Zuschlage zu den direkten Steuern erhoben wird.

§ . 55 .

M üßte die Umlage für Volksschulzwecke (§ . 5 4 ) die Ziffer von 1 0  Perzenten des Ordinariums der direkten
S teu ern  im Schulbezirke übersteigen, so hat die Deckung des Mehrbedarfes aus Landesmitteln zu erfolgen.
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Uebcrgangsbestimmungen.

1 1 3

§. 56.
D ie bestehenden Nothschulen sind binnen zwei Jahren nach Beginn der Wirksamkeit des gegenwärtigen 

Gesetzes gleich den anderen öffentlichen Volksschulen einzurichten, oder, falls ihr Bestand nicht mehr als nothwendig erscheint, 
aufzulassen.

§. 57.

D ie bestehende Eintheilung der Schulsprengel ist sofort nach Beginn der Wirksamkeit des gegenwärtigen 
Gesetzes einer Revision durch die Bezirksschulbehörden zu unterziehen.

§. 58.

Ein Jah r nach Beginn der Wirksamkeit des gegenwärtigen Gesetzes soll die Einschulung sämmtlicher O rt  
schäften, Ortschafstheile, W eiler und Einschichten des Landes durchgeführt sein.

Schlußbestimmungen.

§. 59.
D a s  gegenwärtige Gesetz tritt mit Beginn des seiner Kundmachung nachfolgenden Schuljahres in Wirksamkeit.

§. 60.

M it dem Beginne der Wirksamkeit des gegenwärtigen Gesetzes treten alle auf Gegenstände desselben sich 
beziehenden bisherigen Gesetze und Verodnungen, insoweit solche den Bestimmungen des gegenwärtigen Gesetzes widerspre
chen oder durch dieselben ersetzt werden, außer Kraft.

c-ö  'Jrf 1I0H  si-j jhj,z »lu$}&tlu& i ^ . i p  unh »u Ulj’iiiSrJ v th •>«&
§. 61.

M it der Durchführung dieses Gesetzes und der Erlassung der nöthigen Instruktionen ist der M inister für 
Kultus und Unterricht beauftragt.
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Negierimgsiiorsage.

n t w u r k  e i n e s  E e s e t z e s
zur Regelung der Rechtsverhältnisse des Lehrerstandes an den öffentlichen Volksschulen deS HerzogthnmS Krai».

M it Zustimmung des Landtages M eines Herzogthums Krain finde Ich anzuordnen, wie folgt:

I .  A b>sch n i  t t .

Von -er Anstellung des Lehr-Personals.

§. 1.

Jede Erledigung einer Lehrstelle an einer öffentlichen Volksschule zeigt die OrtSschulbehörde sofort der BezirkS- 
schulbehörde an, welche die Konkursausschreibung vornimmt.

§• 2.
D ie Konkursausschreibung soll nebst Bezeichnung der Kategorie und des Dienstortes für jede erledigte S te lle  

den damit verbundenen mindesten Jahresgehalt und die M odalitäten seiner eventuellen Steigerung, sowie die beizubringenden 
Behelfe namhaft machen und die Bewerber anweisen, ihre Gesuche bei der betreffenden OrtSschulbehörde einzubringen.

§. 3.

D ie  Bekanntmachung der Konkursausschreibung erfolgt in dem amtlichen Landesblatte und in einem oder 
mehreren anderen, nach dem Ermessen der Bezirksschulbehörde zu bestimmenden namentlich fachmännischen Organen der 
öffentlichen Presse.

8- 4.

D er Termin zur Einreichung der Gesuche muß mindestens auf sechs Wochen festgesetzt werden. D ie  B ew er
bungsgesuche bereits angestellter Lehrindividuen sind im Wege der Vorgesetzten Bezirksschulbehörde einzubringen, welche ihr 
Gutachten sofort beizusilgen hat. Verspätet einlangende oder innerhalb des Konkurs-Termines nicht gehörig dokumentirte 
Gesuche dürfen nicht berücksichtigt werden.

§• 5.

D ie Ortsschulbehörde sammelt die Gesuche und erstattet binnen vier Wochen an die Bezirksschulbehörde einen 
Vorschlag zur Besetzung der erledigten S te lle .

§• 6 .

D aS bisherige Präsentations-(Ernennungs-)Recht der Schulgemeinde geht an den Schulbezirk über und wird 
von denselben Organen ausgeübt, welche zur Besorgung der ökonomischen Angelegenheiten des Schulbezirkes berufen 
sind. (§§ . 38  und 3 9  des Landesgesetzes zur Regelung der Errichtung und Erhaltung, so wie des Besuches der öffent» 
lichen Volksschulen.
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§• 7.
Wird eine Schule nicht vom Schulbezirke erhalten, so steht demjenigen, welcher sie erhält, daS Präsentation-« 

(Ernennungs-)Recht zu.

§• 8 .

Ein Präsentationsrecht, welches dem Pfarrer ohne Verpflichtung zur Tragung der Patronatslasten zusteht, erlischt 
mit dem Beginne der Wirksamkeit deS gegenwärtigen Gesetzes.

§• 9.
W enn das PräsentationS-(Ernennungs-)Necht nicht einer Behörde zusteht, welcher der BezirkSschulinspektor 

angehört, hat die Bezirksschulbehörde an die Präsentations-(ErnennungS-)Berechtigten ein über jeden einzelnen Bewerber 
sich aussprechendes Gutachten zu erstatten, welches dem PräsentationS-(ErnennungS-)Akte (§ . 1 0 ) beizuschließen ist.

§. 10.
D er PräsentationS-(ErnennungS-)Berechtigte wählt innerhalb vier Wochen, ohne an den Vorschlag der O r ts 

schulbehörde oder eine von ihr ausgestellte Reihenfolge der Kandidaten (§ . 5 )  beziehungsweise an daS Gutachten der 
Bezirksschulbehörde (§. 9 ) gebunden zu sein, den ihm am meisten geeignet scheinenden Bewerber a u S , und zeigt ihn 
unter Vorlage der ihn betreffenden Akten sofort der Landesschulbehörde an.

§• 11 -

D ie Präsentation (Ernennung) darf an keinerlei Bedingung geknüpft werden; jede dieser Bestimmung zuwider 
etwa eingegangene Verpflichtung eines Bewerbers ist ungiltig und rechtlich unwirksam.

§. 12.
Wird die Präsentation (Ernennung) von der Landesschulbehörde beanständet (§ . 5 0  A l. 4  deS Reichsgesetzes 

vom 14 . M a i 1 8 6 9 ) ,  so ist die Verhandlung mit Angabe der gesetzlichen G ründe, welche der Anstellung entgegenstehen, 
an den PräsentationS-(Ernennungs-)Berechtigten zurückzuleiten, welchem es überlassen bleibt, binnen vierzehn Tagen eine 
andere Präsentation (Ernennung) vorzunehmen oder den Rekurs an den M inister für Kultus und Unterricht zu ergreifen.

§ . 13 .
Wird die Präsentation (Ernennung) von der Landesschulbehörde nicht beanständet, so fertigt sie unter Berufung

auf dieselbe daS Anstellungsdekret a u s , weist dem Ernannten sein Dienst-Einkommen an und erläßt den Auftrag an die
Bezirksschulbehörde, entweder durch einen Delegirten aus ihrer M itte oder durch den Vorsitzenden der OrtSfchulbehörde die
Beeidigung deS Ernannten und seine Einführung in den Schuldienst vornehmen zu laffen.

§ . 14 .
D er PräfcntationS-(ErnennungS-)Berechtigte ist einzuladen, sich bei der Beeidigung und Einführung des Ernannten 

in den Schuldienst durch einen Abgeordneten vertreten zu laffen.

§ . 15 .
Nimmt der PräfentationS-(Ernennungs-)Berechtigte binnen der gesetzlichen Frist (§ § . 1 0  und 12) keine Präsen

tation (Ernennung) vor, so tritt für D ie s e n  F all die Landesschulbehörde in seine Rechte ein.

§ . 16.
Jede in Gemäßheit der § § . 1 — 15 vorgenommene Anstellung eines Lehrers oder eines mit dem LehrbefähigungS- 

Zeugniffe versehenen UnterlehrerS ist eine definitive. Doch muß jeder im Lehrfache Angestellte sich einer Versetzung, welche 
die Bezirks- oder LandeSschulbehörde aus Dienstesrücksichten anordnet, fügen, soferne er dabei keinen Entgang an 
Bezügen erleidet.

§ . 17.
Auch bei solchen Versetzungen müssen die bestehenden Vorschlags- und PräsentationS-Rechte berücksichtigt werden

§ . 18 .
lieber die blos nach dem Dienstrange sich richtende Vorrückung einer niederen Gehaltsstufe in eine höhere oder 

die Verleihung einer Dienstalterszulage entscheidet die Bezirksschulbehörde ohne Konkursausschreibung.
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§• 19 .
S o l l  nicht eine einfache Vorrückung nach dem Dienstrange, sondern eine Beförderung in eine höhere G eh alts

stufe stattfinden, so muß dasselbe Verfahren eingehalten werden, welches für die Besetzung einer erledigten Dienststelle 
vorgezeichnet ist (§ § . 1— 15).

§. 20.
D ie  Ernennung von Lehrern für nicht obligate Lehrfächer sowie jene der Lehrerinnen für weibliche Handarbeiten 

in den § . 1 5 . A l. 2 und 3 des Reichsgesetzes vom 14. M a i 1869  bezeichneten Fallen ist in gleicher Weise, wie jene ver
änderen M itglieder des Lehrstandes, jedoch ohne Konkursausschreibung, von der Bezirksschulbehörde vorzunehmen.

I I .  A b s c h n i t t .

Von dem Diensteinkommen des Lehr-Personals. 

§■ 21.
Um beit Betrag auszumitteln, auf welchen jede Lehrstelle Anspruch gibt, werden die Schulgemeinden nach den 

Durchschnittspreisen der wichtigsten Lebensbedürfnisse und anderen örtlichen Verhältnissen in vier Klassen getheilt. Diese 
E in te ilu n g  nimmt die Landesschulbehörde vor und revidirt sie von 10  zu 10  Jah ren , ohne daß dadurch zwischenweilige 
Berichtigungen ausgeschlossen sind.

§• 22.
D er mindeste Betrag des festen Jah resgehaltes, welchen ein Lehrer in Gemeinden der I . (höchsten) Klasse 

anzusprechen hat, beträgt 600 fl., in Gemeinden der I I . Klasse 500 fl., in Gemeinden der I I I . Klaffe 400 fl., in Gemeinden 
der I V . (untersten) Klasse 300 fl.

§. 23.
Für Lehrstellen an Bürgerschulen ist der mindeste Betrag des festen Jahresgehaltes eines Lehrers ohne Unter

scheidung der eben erwähnten Klaffen (§ . 2 2 )  mit 600 fl. festzustellen; den zur Besorgung der ökonomischen Angelegen
heiten deö Schulbezirkes berufenen Organen (§ . 6 ) steht es frei, eine noch höhere Ziffer für diesen Gehalt anSzusprechen.

§. 24.
Alle fixen Geldbezüge, welche dem Lehrer aus Verbindlichkeiten einzelner Personen, aus Stiftungen u dgl. 

zufließen, werden (vorbehaltlich der Wahrung ihrer Bestimmungen zu einem speziellen Zwecke) von der Gemeinde für 
Rechnung des Schulbezirkes eingehoben.

8- 25.
D ie veränderlichen Geldgaben sind mit dem Durchschnitterträgnisse der letztverfloffenen drei Jahre sofort in 

einen fixen Bezug für Rechnung des Schulbezirkes umzutvanbeln; Kollekturen bei den einzelnen Ortseinwohnern, Absamm- 
lungen von Neujahrsgeldern u. dgl. dürfen nicht mehr ftattfinden.

§• 26.
S o  lange die Natnralgiebigkeilen nicht abgelöstlsind, werden sie nach dem Durchschnitte der Marktpreise aus 

den Jahren 1834—1863 (nach A u s s c h e i d u n g  d e s  Jahres mit den höchsten und jenes mit den niedrigsten Preisen) 
oder, wo keine Marktpreise ermittelt werden können, nach einer Abschätzung durch Sachverständige (unter Berücksichtigung 
der obigen Durchschnittszeit) in einen fixen Geldbezug für Rechnung des Schulbezirks verwandelt.

§• 27.
D ie  Nutzungen von Acker-, Garten- (W eingarten), G ras- oder W aldland, dessen Besitz mit der Lehrstelle 

verbunden ist, werden so zu Geld veranschlagt, daß vom Katastral-Reinertrage jeder Parzelle die darauf hastenden Steuern  
sammt Zuschlägen abgezogen werden.

§. 28.
D a s  nach der Veranschlagung dieser Nutzungen (§. 27) von dem mindesten Betrage des festen Jahresgehaltes 

eines Lehrers noch Abgängige muß ihm vom Schulbezirke in barem Gelbe u. zw. in monatlichen Antizipativ-Raten bezahlt 
werden. I s t  mit einer Lehrstelle bereits gegenwärtig ein höheres Einkommen verbunden, so ist dasselbe ihrem jetzigen 
Inhaber ungeschmälert zu erhalten.
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§• 29 .
D ie Einnahmen aus einer erlaubten Nebenbeschäftigung deS Lehrers, sowie der Miethwerth der Dienstwohnung, 

oder die in Ermanglung einer solchen anzusprechende Quartiergeld-Entschädigung, ferner Remunerationen, Aushilfen, Zulage»
u. dgl. dürfen von dem festen IahreSgehalte nicht in Abzug gebracht werden.

§ . 3 0 .
Lehrer, welche in definitiver Anstellung fünf Jahre lang an einer öffentlichen Volksschule eines der im Reichs- 

rathe vertretenen Königreiche und Länder ununterbrochen und mit entsprechendem Erfolge gewirkt haben, erhalten eine in 
monatlichen Antizipativraten flüssige Dienstalterszulage mit 10  Perzenten deS mindesten IahreSgehalteS (§§. 2 2 ,  2 3 )  jener 
Gemeinde, in welcher sie am Tage deS zurllckgelegten fünften Dienstjahres fnngiren. Unter den gleichen M odalitäten gibt 
ihnen jede zurückgelegte weitere fünfjährige Dienstesperiode bis zum vollendeten 3 0 . Jahre dieser Dienstzeit Anspruch auf 
eine weitere Zulage, welche mit 10  Perzenten des mindesten Jahesgehaltes der Gemeinde, in der sie am Tage des zurück
gelegten neuen Quinquenniums angestellt sind, zu bemessen ist. D er Betrag, um welchen das gegenwärtige Einkommen einer 
Schnlstclle den gesetzlich mindesten Jahresgehalt übersteigt (§. 2 8 ) ,  darf in eine solche Dienstalterszulage nicht ein
gerechnet werden.

§• 31 .
D en Schulbezirken, welche es vorziehen, den Lehrern statt der Dienstalterözulagc das Vorrückungs- oder

Beförderungsrecht in höhere Gehaltsstufen einzuräumen, ist dieß unter der Voraussetzung gestattet, daß sie durch die Art
der Vertheilung an die einzelnen Gehaltsstufen mindestens nach jedem Dezenium bis zur Bollenduug des 3 0 . Jahres eine 
Steigerung des festen Jahresgehaltes um 2 0  Perzenten feines mindesten Betrages (§. 2 2 ) sicher stellen.

§ . 3 2 .
Einem Direkter oder Oberlehrer gebührt eine Funktionszulage, welche in den Gemeinden der I. und II. G ehalts

klasse für Erstere 3 0 0  fl., für Letztere 2 0 0  fl., in den Gemeinden der III. Gehaltsklasse für Erstere 2 0 0  fl., für Letztere
1 0 0  fl., in jenen der IV. Gehaltsklasse für Erstere 1 0 0  fl., für Letztere 5 0  fl. beträgt und in den gleichen Raten mit dem
festen Jahresgehalte behoben werden kann. D ort wo Gehaltsstufen bestehen, wird ein Direktor oder Oberlehrer durch feine 
Ernennung zugleich in die höchste Gehaltsstufe eingereiht.

§■ 33 .
Jeder Leiter einer Schule hat das Recht auf eine mindestens aus zwei Zimmern und den erforderlichen Neben

lokalitäten bestehende Wohnung, welche ihm, wo möglich, im Schulgebäude selbst anzuweisen ist. Kann ihm eine solche nicht 
anSgemittelt werden, so gebührt ihm eine Quartiergeldentschädignng, welche in den Gemeinden der I. und II. Gehaltsklasse 
mit 4 0  Perz., in allen anderen mit 3 0  Perz. des mindesten IahreSgehalteS in der entsprechenden Schulgemeinde (§. 2 2 )  
zu bemessen ist.

§ . 34 .
D en  übrigen Lehrern steht das Recht auf freie Wohnung nur insofern zu, a ls sie bei Beginn der Wirksamkeit 

dieses Gesetzes schon im Besitze einer solchen standen. D a s  Gleiche gilt von einer Quartiergeld-Entschädigung, in deren 
Besitze sie bereits stehen; eine solche muß ihnen auch zuerkannt werden, wenn ihnen die innegehabte Wohnung
entzogen wird.

§ . 3 5 .
Eine mit Grundstücken dotirte Lehrstelle (§. 27) gibt auch Anspruch auf den Besitz und die Benützung der 

erforderlichen Wirthfchaftsräume.

§ . 36 .
D er Gehalt eines Unterlehrers ist mit 6 0  Perzenten des mindesten IahreSgehalteS eines Lehrers in derselben 

Gemeinde (§. 2 2 ) zu bemessen.

§ . 37 .
Ein Recht auf freie Wohnung hat ein Unterlehrer nur dann, wenn er bei Beginn der Wirksamkeit des gegen

wärtigen Gesetzes schon im Besitze einer Natnralwohnung sich befindet. D aS  gleiche gilt von einer Quartiergeldentfchädigung,
in deren Besitze er bereits steht, eine solche muß ihm auch zuerkannt werden, wenn ihm die innegehabte Wohnung
entzogen wird.

§ . 38 .
S o  lange Unterlehrer nicht definitiv angestellt sind, bedürfen sie zu ihrer Verehelichung die Genehmigung der 

Bezirksschulbehörde.
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§. 39 .
D ie  Besoldung des weiblichen Lehrpersonals wird nach den für daS männliche ausgestellten Grundsätzen 

(§ § •  2 2 — 3 8 ) geregelt; doch sind alle Bezüge nur mit 8 0 %  jener Ziffern zu juormiren, welche unter gleichen Verhältnisse» 
auf M änner entfallen würden.

§ . 4 0 .
D ie  Lehrer der nicht obligaten Unterrichtsfächer, sowie die Lehrerinen der weiblichen Handarbeiten, in den im 

§ . 1 5  A l. 2  und 3  deS Reichsgesetzes vom 14. M a i 1 8 6 9  bezeichneten Fällen erhalten eine fixe Remuneration, welche 
von der Bezirksschulbehörde nach M aßgabe der wöchentlichen Unterrichtsstunden bestimmt wird.

§ . 4 1 .
Alle an einer öffentlichen Volksschule provisorisch oder definitiv angestellten Lehrpersonen haben sich jeder N e- 

benschäftigung zu enthalten, welche dem Anstande und der äußeren Ehre ihres S tan des widerstreitet oder ihre Zeit auf 
Kosten der genauen Erfüllung ihres B erufes in Anspruch nimmt oder die Voraussetzung einer Befangenheit in Ausübung 
deS Lehramtes begründet.

§ .  42 .
Jedes M itglied des LehrstandeS hat sich von dem Zeitpunkte a n , mit welchem die Regulirung seiner Bezüge 

nach den § § . 2 2  bis 3 2  deS gegenwärtigen Gesetzes durchgeführt ist, der Ertheilung deS sogenannten Nachstunden-Unter- 
richteS und der Versetzung des M eßner- (Küster-) Dienstes zu enthalten.

§ . 4 3 .
D ie  Bezirksschulbehörde hat bei Ueberschreitungen des im § . 42  ausgesprochenen Verbots sofort strengsten- 

Am t zu handeln, bei Wahrnehmung von Verletzungen des im § . 4 2  enthaltenen Verbots aber dem Betreffenden eine höch
stens sechswöchentliche Frist zu setzen, binnen deren er entweder dem Schuldienste oder der Nebenbeschäftigung zu entsagen 
hat. Gegen diese Aufforderung steht der Rekurs an die Landesschulbehörde offen, welcher binnen acht Tagen zu ergreifen 

und mit aller Beschleunigung zu erledigen ist.

I I I .  A b s c h n i t t .

V on -er  Lisriplinarbehan-lung und Entlassung -e s  Lehrpersonals.

§ . 4 4 .
Jed es pflichtwidrige Verhalten von definitiv oder provisorisch angestellten Lehrpersonen wird alS DiensteSver- 

gehen entweder von dem Leiter der Schule oder von der Bezirksschulbehörde mündlich oder schriftlich unter Hinweisung
auf die gesetzlichen Folgen wiederholter Pflichtverletzung gerügt, oder durch die Laudesschulbehörde mittelst einer D iSciplinar-
strafe geahndet.

§ . 4 5 .
Solche Disciplinarstrafen sind :

a) der V erw eis;
b )  die Entziehung des Vorrückungsrechtes oder deS Anspruches auf die DienstalterSzulage;
c )  die Versetzung an eine andere Lehrstelle.

§ . 4 6 .
D er Verw eis wird stets schriftlich ertheilt und hat die Androhung strengerer Behandlung für den F all wider-

Holter Pflichtverletzung zu enthalten. Nach dreijährigem tadellosen Benehmen deS Betroffenen wird diese S trafe nicht
weiter in Anrechnung gebracht.

§ . 4 7 .
D ie  Vorrückung in eine bestimmte höhere Gehaltsstufe (§ . 3 1 ) oder die Bewilligung einer bestimmten Abstu

fung der Dienstalterszulage (§ . 3 0 ) kann auf ein oder mehrere Jahre aufgeschoben oder gänzlich abgesprochen werden.
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§• 4 8 .
D ie  strafweise Entziehung der Funktion eines Oberlehrers oder Direktors und hiedurch erfolgende Zurückver- 

setzung solcher Personen in die Kategorie der Lehrer kann mit oder ohne Aenderung des Dienstortes stattfinden.

§ . 4 9 .
S ow oh l in diesem F a lle , als auch bei der strafweise« Versetzung an eine andere Lehrstelle desselben Bezirk- 

Hat das Disdplinar-Erkenntniß zugleich den Rang zu bestimmen, mit welchem der Betroffene in das Lehrpersonale feines 
Dienstortes künftighin einzureihen ist.

§ . 5 0 .
Bevor gegen ein M itglied des Lehrstandes eine Disciplinarstrafe verhängt w ird , ist der Thatbestand akten

mäßig festzustellen und dem Beschuldigten zu seiner Rechtfertigung vorzuhalten. Wird die Rechtfertigung nur mündlich 
vorgebracht, so muß sie zu Protokoll genommen werden. S te llt  sich die (mündliche oder schriftliche) Rechtfertigung alS 
genügend heraus, so ist dieß dem Beschuldigten schriftlich bekannt zu geben.

§. 51.

D ie  Landesschulbehörde ist bei Verhängung der im § . 4 5  bezeichnten Disciplinarstrasen an keine stufenweise
Aufeinanderfolge der Disciplinarstrasen gebunden.

§ . 5 2 .
D ie  Entlassung vom Schuldienste kann jedoch in der R egel erst dann verhängt werden, wenn ungeachtet deS 

Vorausgehens mindestens e i n e r  Disciplinar-Bestrafnng neuerdings erhebliche Vernachlässigungen oder Verletzungen von  
Dienstpflichten stattsinden. N ur gegen Denjenigen kann die Entlastung sofort Platz greifen, welcher sich eines groben 
M ißbrauches deS Züchtigungsrechtes, einer gröblichen Verletzung der R eligion und S i t t e ,  oder eines mit der dienstlichen 
S tellu ng unvereinbaren staatsbürgerlichen Verhaltens schuldig gemacht hat.

§ .  5 3 .
D ie  Entlassung vom Schuldienste ist von der Landesschulbehörde ohne Disciplinar-Erkenntniß anzuordnen, 

wenn eine strafgerichtliche Verurtheilung erfolgte, welche die Ausschließung des Betroffenen von der Wählbarkeit in die 
Gemeindevertretung nach sich zieht. (Abh. 3  des § . 4 8  deS Reichsgesetzcs vom 14 . M a i 1 8 6 9 .)

§ . 5 4 .
Zede Entlassung vom Schuldienste ist dem M inister für Kultus und Unterricht anzuzeigen, welcher davon den 

Landesschulbehörden der übrigen im Reichsrathe vertretenen Länder M ittheilung macht.

§ . 5 5 .
D ie  Suspension vom Amte und den damit verbundenen Bezügen muß von der Bezirksschulbehörde für die

D auer der gerichtlichen oder diSciplmaren Untersuchung verhängt werden, wenn das Ansehen des LehrstandeS die sofortige
Entfernung deS in Untersuchung Gezogenen vom Dienste für die Dauer der Untersuchung verlangt. E in Rekurs gegen 
die verfügte Suspension hat keine aufschiebende Wirkung.

§ . 5 6 .
Erscheint die Erhaltung der Suspendirten oder seiner Familie gefährdet, so hat die Bezirksschulbehörde gleich

zeitig den Betrag der ihm zu verabreichenden Alimentation auszusprechen, welcher höchstens zwei Drittheile des zur Zeit 
der Suspension genossenen Zahresgehaltes (§ § . 2 2 , 3 0 , 3 1 , 32) betragen darf. Erfolgt späterhin eine Schuldloserklärung, 
fo  gebührt ihm der Ersatz des zeitweisen Verlustes am Diensteinkommen.

IV . A b s c h n i t t .

Von der Versetzung des Lehrperfonals in den Ruhestand und der Versorgung seiner Hinterbliebenen.

§. 57.
D ie Versetzung eines M itgliedes deS Lehrstandes in den Ruhestand findet statt, wenn dasselbe nach tadelloser 

Dienstleistung wegen allzu vorgerückten Lebensalters, wegen schwerer körperlicher oder geistiger Gebrechen oder wegen an-
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derer berücksichtigungswerthen Verhältnisse zur Erfüllung der ihm obliegenden Pflichten untauglich erscheint. Sie kann 
entweder auf Ansuchen der betreffenden Person oder ohne ein solches Ansuchen von AmtSwegen verfügt werden.

§. 58.
Freiwillige Dienstentsagung oder eigenmächtige Dienstesverlassung berauben des Anspruchs auf die Versetzung 

in den Rlche stand. Als freiwillige Dienstesentsagung wird auch jede Verehelichung einer Oberlehrerin oder Lehrerin, sowie 
die ohne Genehmigung der Bezirksschulbehörde (§. 38) stattgefundene Verheirathung eines noch nicht definitiv angestellten 
Unterlehrers angesehen.

§. 59.

Die Verlaffung des Schuldienstes zufolge der freiwilligen Dienstentsagung oder der Versetzung in den 
Ruhestand kann ohne besondere Bewilligung der LandeSschulbehörde nur mit dem Ende eines Schuljahres erfolgen, 
zu welcher Zeit auch die Räumung der Dienstwohnung und die Uebergabe des mit der Lehrstelle verbundenen Besitzes an 
Grundstücken stattzusinden hat, über deren Nutzungen nach §. 78 zu entscheiden ist.

§. 60.
Das Ausmaß des RuhegenuffeS (der Abfertigung oder Pension) ist einerseits von dem Jahresgehalte, 

anderseits von der Dienstzeit des in Ruhestand Versetzten abhänging.

§. 61.

Der anrechenbare Jahresgehalt ist derjenige, welcher unmittelbar vor der Versetzung in den Ruhestand bezogen 
wurde. Jene Dienstalters-Zulagen (§. 30), welche dem mindesten Jahresgehalte dort Z u w ach sen , wo kein Vorrückungsrecht 
in höhere Gehaltsstufen besteht, sowie die Funktions-Zulagen (§. 32) der Direktoren und Oberlehrer sind als Theile 
dieses JahreSgehaltes zu betrachten.

§. 62.

Anrechenbar ist jene Dienstzeit, welche ein Mitglied des LehrstandeS nach bestandener Lehrbefähigungs-Prüfung 
an einer öffentliche« Schule zngebracht hat. (§. 56 des ReichSgefetzes vom 14. Mai 1869.) Eine Unterbrechung hebt 
die Anrechnung der bereits vollstreckten Dienstzeit nicht auf, wenn sie erwiesenermaßen außer Schuld und Zuthun des 
betreffenden LehrindividuumS lag.

§. 63.

Denjenigen, die bei ihrer Versetzung in den Ruhestand eine anrechenbare Dienstzeit (§. 62) von zehn Jahren 
noch nicht vollstreckt haben, gebührt nur eine Abfertigung, welche mit dem anderthalbjährigen Betrage deS anrechenbaren 
JahreSgehaltes (§. 61) zu bemessen ist.

§. 64.

Diejenigen, welche vom Beginne deS eilften bis zur Vollendung deS fünfzehnten anrechenbaren Dienstjahres 
(§. 62) in den Ruhestand versetzt werden, erhalten ein Drittheil des anrechenbaren JahreSgehaltes als Pension. Mit 
dem vollendeten fünfzehnten Dienstjahre erhalten sie den Anspruch aus drei Achttheile; mit jedem weiter zurückgelegten 
Quinquennium auf ein ferneres Achttheil, mit dem beendeten vierzigsten Dienstjahre auf den ganzen Betrag des anrechen
baren JahreSgehaltes (§. 61) als Pension.

§. 65.
Die Versetzung in den Ruhestand ist entweder eine dauernde oder eine zeitweilige. In  letzterem Falle hat

der Betroffene nach Behebung des jene Versetzung begründenden Hindernisses seiner Thäligkeit sich nach der Weisung der
Landesschulbehörde im Schuldienste wieder verwenden zu lassen oder aus seinen Ruhegenuß zu verzichten. Auch im
elfterem Falle erlischt der Ruhegenuß, wenn der in dauernden Ruhestand Versetzte einen mit Gehalt dotirten Dienst 
übernimmt.

§. 66.

Die Witwen und Waisen der Mitglieder des Lehrstandes haben nur dann einen Versorgungsanspruch, wenn 
der verstorbene Gatte und Vater selbst zu einem Ruhegenusse berechtigt gewesen wäre.

§. 67.

Die Witwen und Waisen der mit dem Lehrbefähigungszeugnisse versehenen Unterlehrer, welche ohne die
erforderliche Bewilligung (§. 38) sich verehelichten, haben keinen Versorgungsanspruch.

§• 68.

Die Witwe eines Mitgliedes des Lehrstandes, welches zur Zeit seines Todes noch nicht das zehnte anrechen
bare Dienstjahr (§. 62) vollendet hatte, erhält eine Abfertigung mit einem Vierttheile des letzten von dem Verstorbenen 
bezogenen, anrechenbaren JahresgehalteS (§. 61).
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§. 69 .
W enn der Verstorbene bereits das zehnte anrechenbare Dienstjahr (§. 62 ) vollendet hatte, so gebührt der

W itwe eine Pension, welche mit dem Drittheile des letzten von dem Verstorbenen bezogenen anrechenbaren JahresgehalteS
(§ . 6 1 ) zu bemessen ist.

' §• 70.

Wurde die Ehe mit dem verstorbenen Gatten erst während des Ruhestandes cingcgangen, oder die eheliche 
Gemeinschaft ohne Schuld des Gatten vor seinem Tode durch gerichtliche Scheidung aufgehoben, so hat die W itwe keinen 
Anspruch auf einen Ruhegenuß.

§• 71 .
I m  Falle einer Wiederverehelichung kann die Gattin sich für einen abermaligen Witwenstand die Pension  

Vorbehalten oder einen zweijährigen Betrag jener Pension a ls Abfertigung annehmen.
§ . 72 .

Für jedes Kind deS Verstorbenen, welches eine pensionsberechtigte W itwe zu verpflegen hat, gebührt ihr ein
Erziehungsbeitrag und ist so zu bemessen, daß ihre Pension sammt allen Erziehungsbeiträgen nicht die Hälfte des vom
verstorbenen Gatten und Vater zuletzt bezogenen, anrechenbaren JahresgehalteS (§ . 61) überschreitet.

§. 73 .
D er ErziehungSbcitrag eines jeden Kindes erlischt mit der Zurücklegung deS 20 . Lebensjahres oder mit dem 

Tage einer noch früher erlangten Versorgung.
§ . 74 .

Wenn nach einem verstorbenen Mitglied« deS Lehrstandes keine W itwe vorhanden ist oder dieselbe keinen 
Anspruch auf einen Ruhegenuß hat (§ . 7 0 ) ,  so gebührt allen unversorgten Kindern des Verstorbenen, welche daS 2 0 .  
Lebensjahr noch nicht vollendet haben, zusammen im Falle des §. 6 8 , dieselbe Abfertigung, welche der W itwe zugestanden 
wäre, im Falle des § . 69  aber eine Konkretal-Pension, welche mit dem Sechslheile des letzten vom Verstorbenen bezo
genen anrechenbaren Jahresgehaltes zu bemessen ist.

§• 76 .
Diese Konkreta! - Pension erlischt erst mit dem T a g e , an welchem kein unversorgtes Kind des Verstorbenen 

unter dem Alter von 20 . Jahren vorhanden ist.
§ . 76.

W enn die W itwe eines M itgliedes des Lehrstandes sich wieder verehelicht, so tritt an die S te lle  der Erzieh
ungsbeiträge (§ .  72 ) für die Kinder des Verstorbenen die Konkretal-Pension (§. 7 4 );  behält sie sich für den F all eines 
abermaligen Witwenstandes das Wiederaufleben ihrer Pension vor, so bezieht sich dieser Vorbehalt auch auf die Erzieh
ungsbeiträge, so daß bei dem Eintritte jenes Falles sofort die Konkretal-Pension der Kinder erlischt.

§ . 77.
W itwe und Kinder eines in aktiver Dienstleistung verstorbenen M itgliedes des Lehrstandes haben das Recht, 

die Naturalwohnung desselben noch ein Vierteljahr lang zu benützen oder den ihm zustehenden Quartiergeldbetrag für den 
nächstverfallenden Erhebungstermin zu beziehen.

§ . 78 .

D ie  Nutzungen eines zur Dotation der Schulstelle gehörigen Grundstückes (§ . 2 7 ) gehören den Erben eines 
in aktiver Dienstleistung verstorbenen M itgliedes des Lehrstandes nur d ann , wenn der Todesfall zwischen dem 1. J u n i  
und 31 . Oktober erfolgte. Außer diesem Falle haben die Erben blos Anspruch auf den Ersatz jener A u slagen , welche 
zur Gewinnung dieser Nutzungen gemacht wurden.

§ . 79.
Wenn der letzte von einem in aktiver Dienstleistung verstorbenen M itgliede des Lehrstandes bezogene anrechen

bare Jahresgehalt 6 0 0  fl. nicht überstieg und der Nachlaß zugleich nicht hinreicht, die Krankheits- und Leichenkosten zu 
bestreiten, gebührt den Erben des Verstorbenen ein Viertel jenes Jahresgehaltes als Kondukt-Quartal.

§ . 80 .
Zur Deckung der Ruhegenüffe für dienstuntauglich gewordene M itglieder des Lehrstandes, sowie zur Befriedi

gung der Versorgungsansprüche ihrer Hinterbliebenen wird eine Pensionskaffe errichtet, welche die LandeSschulbehörde ver
waltet (§. 57  deS Reichsgesetzes vom 14. M a i 1 8 6 9 ). ,
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§• 81.
Sämmtliche M itglieder des Lehrperfouales, welche nach abgelegter Lehrbefähigungs-Prüfung eine Dienststelle 

erlangen, sind verpflichtet, 1 0  Perzente ihres ersten nach erfolgter Negulirung bezogenen, für den Ruhegenuß anrechenbarem 
ZahresgehalteS und ebensoviel von dem Betrage jeder ihnen später zu Theil werdenden Gehaltsaufbesserung, DienstalterS- 
zulage oder Funktionszulage, überdies aber jährlich 2 Perzente ihrer für den Ruhegenuß anrechenbaren IahreSbezüge an 
die Pensionskasse zu entrichten.

§ . 8 2 .
A ls  besondere Zuflüsse werden der Pensionskasse zugewiesen:

1 . jene gesetzlichen Beiträge aus Verlaffenschaften, welche bisher dem Normalschulfonde zuflosien,
2 . die auf das Land entfallenden Gebahrungsüberschüsse deS Schulbücherverlags;
3 .  die Jnterkalarien für erledigte Lehrstellen, soweit sic nicht den Erben eines verstorbenen Direktors, Oberlehrer»

oder Lehrers zufallen (§ § . 78 , 7 9 ) oder durch die Remuneration deS Hilfslehrers in Anspruch genommen 
w erden;

4 . die Strafgelder, welche in Folge von Strafverfügungen der Schulbehörden eingehen.

§. 88.
D er zur Deckung der jährlichen Ausgaben der PensionSkaffe noch weiters erforderliche Betrag wird aus 

Landesmitteln zugeschossen.
§• 8 4 .

Ueberschüsse, welche sich in dem Jahres-Einkommen der Pensionskaffe (§§. 8 1 — 8 3 ) ergeben, sind zu kapitali- 
siren und nur die Zinsen derselben in die nächste JahreSrechnnng einzubeziehen.

§ . 8 5 .
Pensionen, welche M itgliedern des LehrstandeS oder Hinterbliebenen derselben schon jetzt gebühren, müssen von  

den bisher zu ihrer Bestreitung Verpflichteten auch fernerhin bezahlt werden.

Ilebergangsbestimmungen.
§. 86.

D ie Landesschulbehörde nimmt sofort bei Beginn der Wirksamkeit dieses GeseßeS die im § . 21  vorgesehene 
E in te ilu n g  fämmtlicher Schulgemeinden vor.

§ . 87 .
Auf Grund dieser Eintheilung legt jede Bezirksschulbehörde einen Kataster fämmtlicher Lehrstellen deS Bezirke- 

an und stellt dabei daS Einkommen fest, welches dem gegenwärtigen Inhaber einer jeden derselben nach den §§. 2 2 — 40  
gebührt.

§• 88 .
Hiebei ist nur jenen bereits definitiv angestellten Mitgliedern des LehrstandeS die erste im § . 3 0  bezeichnete 

Dienstalterszulage zuzugestehen, welche bereits fünfzehn Jahre lang an einer öffentlichen Volksschule eines der im Reichs- 
rathe vertretenen Königreiche und Länder ununterbrochen und mit entsprechendem Erfolge gewirkt haben. Alle anderen 
treten erst mit Zurücklegung des fünfzehnten Dienstjahres in den Genuß der ersten Dienstalterszulage.

§. 89.

D ie auf den erwähnten Kataster (§ . 87) gegründete Regulirung der Bezüge sämmtlicher M itglieder des 
LehrstandeS muß spätestens ein Jah r nach Beginn der Wirksamkeit des gegenwärtigen Gesetzes vollständig durchgeführt sein.

§ .  9 0 .

Innerhalb desselben Zeitraumes hat auch die Thätigkeit der Pensionskasse zu beginnen. B ei der Regulirung 
der Bezüge jedes M itgliedes des LehrstandeS ist der von ihm nach § . 84 zu entrichtende Beitrag bei der Kasse deS 
Schulbezirkes in Vorschreibung zu bringen.

Schlußbestimmungen.
§• 9 1 .

D a s  gegenwärtige Gesetz tritt mit Beginn des der Kundmachung nachfolgenden Schuljahres in Wirksamkeit.
§ .  9 2 .

M it  dem Beginne der Wirksamkeit des gegenwärtigen Gesetzes treten alle auf Gegenstände desselben sich 
beziehenden bisherigen Gesetze und Verordnungen außer Kraft.

§ . 9 3 .
M it  der Durchführung dieses Gesetzes und der Erlassung der nöthigeu Instruktionen ist der M inister für 

Kultus und Unterricht beauftragt.


